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Abwrackprämie als Einkommen anrechenbar

Erste Entscheidung:Erste Entscheidung:Erste Entscheidung:Erste Entscheidung:Erste Entscheidung:
Abwrackprämie ist kein anrechenbares Einkommen

Die staatliche Abwrackprämie ist kein
bei der Berechnung des Bedarfs zu
berücksichtigendes Einkommen. Bei der
Abwrackprämie handelt es sich viel-
mehr um ein zweckgebundenes Ein-
kommen ähnlich der staatlichen Eigen-
heimzulage, sofern diese der Finan-
zierung eines Eigenheimes oder einer
Eigentumswohnung dient.

Das SG führt in seiner Urteilsbegrün-
dung u.a. aus, dass nach § 11 Abs. 1
Satz 1 SGB II Einnahmen in Geld oder
Geldeswert als Einkommen zu berück-
sichtigen sind . Eine Ausnahme hiervon
regelt § 11 Abs. 3 Nr. 1a SGB II. Danach
sind nicht als Einkommen zu berücksich-
tigen zweckbestimmte Einnahmen, die
die Lage des Empfängers nicht so günstig
beeinflussen, dass daneben Leistungen
nach dem SGB II nicht mehr gerecht-
fertigt wären. Bei der Abwrackprämie
handelt es sich um eine zweckgebun-
dene Leistung, weil irgendeine andere
Verwendung außer zum Erwerb eines

Fahrzeuges bei der Abwrackprämie
ausgeschlossen ist. Danach ist die Ab-
wrackprämie als (einmaliges) Einkom-
men nicht anrechenbar.

Dem widerspricht auch nicht der
von der ARGE angeführte Gedanke
einer Gerechtfertigkeitsprüfung im
Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2 SGB II
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3
ALG II-V. Denn die Antragstellerin
hätte diese Prämie nicht erhalten,
wenn sie nicht eine Gegenleistung
erbracht hätte. Die Hingabe eines
alten Autos stellt in jedem Fall die
Hingabe eines Vermögensgegen-
standes dar. Die Frage des wirtschaft-
lichen Wertes dieses alten Autos mag
mit 500,- EUR im konkreten Fall be-
stimmbar sein. Tatsache ist aber auch,
dass aufgrund der Einführung der Ab-
wrackprämie Gebrauchtwagenhänd-
ler im Niedrigpreissegment erhebli-
che Umsatzeinbrüche zu verzeichnen
haben, weshalb der o.a. Wert im Ein-

zelfall auch darüber liegen kann. Aus
diesem Grund ist nach Auffassung des
Gerichts ohne weiteren Nachweis
nicht davon auszugehen, dass das
Vermögen der Antragstellerin sich al-
lein durch die Abwrackprämie um EUR
2.500,00 vermehrt hat.

Schließlich würde es nach Auffas-
sung des Gerichts auch einen Verstoß
gegen Art. 3 Grundgesetz darstellen,
wenn die Abwrackprämie bei Leis-
tungsempfängern nach dem SGB II als
zu berücksichtigendes Einkommen an-
zusehen wäre, während nicht im Leis-
tungsbezug Stehende diese Prämie
vom Staat „als Geschenk“ erhielten,
ohne hierfür Einkommenssteuer zah-
len zu müssen. Es gäbe ersichtlich kei-
nen Grund, Leistungsempfänger nach
dem SGB II anders zu behandeln als
die restliche Bevölkerung.

SG MagdeburgSG MagdeburgSG MagdeburgSG MagdeburgSG Magdeburg, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom
15.04.2009, S 16 AS 907/09 ER15.04.2009, S 16 AS 907/09 ER15.04.2009, S 16 AS 907/09 ER15.04.2009, S 16 AS 907/09 ER15.04.2009, S 16 AS 907/09 ER

Bei der Umweltprämie handelt es
sich um eine als unmittelbare finanzi-
elle Zuwendung gewährten Prämie und
damit um ein Einkommen i.S.v. § 11
Abs. 1 SGB II, das bei der Berechnung
der Leistungen nach dem SGB II leis-
tungsmindernd zu berücksichtigen ist.

In einem Eilverfahren hatte das
LSG NRW sich mit der Frage der An-
rechenbarkeit der sog. „Abwrackprä-
mie“ zu beschäftigen. Das Gericht
vertritt u.a. die Ansicht, dass die Ab-
wrackprämie auch nicht nach § 11
Abs. 3 Nr. 1a SGB II als zweckbe-
stimmte Einnahme berücksichti-
gungsfrei wäre. Denn selbst wenn es
sich um eine nach § 11 Abs. 3 Nr. 1a
SGB II zweckbestimmte Einnahme
handeln sollte, würde bei summari-
scher Prüfung die Gewährung der
Umweltprämie jedoch die Lage ihres
Empfängers im Sinne der Vorschrift
so günstig beeinflussen, dass dane-
ben Leistungen nach dem SGB II nicht
gerechtfertigt wären. Denn mit ihr
würden dem Leistungsbezieher er-

hebliche Geldmittel in mehrfacher
Höhe einer monatlichen Regelleistung
letztlich für ein (wenn auch längerle-
biges und höherwertiges) Verbrauchs-
gut und damit für den privaten Kon-
sum zur Verfügung gestellt; letzteren
hat er jedoch aus den Grundsiche-
rungsleistungen zu bestreiten. Eine
Vergleichbarkeit mit der (bei Verwen-
dung für die Finanzierung einer nach
§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II als
Vermögen geschützten Immobilie;
vgl. BSG, Urteil vom 30.09.2008 - B
4 AS 19/07 R) nicht auf die Leistun-
gen nach dem SGB II angerechneten
Eigenheimzulage besteht nicht. Denn
anders als bei der Anschaffung eines
PKW dient die Eigenheimzulage der
langfristigen - in der Regel so gut wie
lebenslangen - Absicherung des
Grundbedürfnisses des Wohnens,
welches zugleich in der Verfassung
mit Art. 13 Abs. 1 GG besondere Be-
rücksichtigung findet.

LSG NRWLSG NRWLSG NRWLSG NRWLSG NRW, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom
03.07.2009, L 20 B 59/09 AS ER03.07.2009, L 20 B 59/09 AS ER03.07.2009, L 20 B 59/09 AS ER03.07.2009, L 20 B 59/09 AS ER03.07.2009, L 20 B 59/09 AS ER

Direkte Überweisung der
Miete an Vermieter

Eine Erklärung des erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen zur Überweisung der
Kosten der Unterkunft und Heizung
an seinen Vermieter ermächtigt den
Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nicht, an den Vermieter mit
schuldbefreiender Wirkung Zahlun-
gen aus der bewilligten Regelleistung
zur Sicherung des Lebensunterhalts in
Höhe der Differenz zwischen den tat-
sächlichen und angemessenen Auf-
wendungen für Unterkunft und Hei-
zung zu leisten.

SG LSG LSG LSG LSG Leipzigeipzigeipzigeipzigeipzig, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom
17.12.2008, S 19 AS 3992/08 ER17.12.2008, S 19 AS 3992/08 ER17.12.2008, S 19 AS 3992/08 ER17.12.2008, S 19 AS 3992/08 ER17.12.2008, S 19 AS 3992/08 ER
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Lebensversicherung als
Altersvorsorge

Lebensversicherungen können in
dem von § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3
SGB II geforderten angemessenen
Umfang der Altersvorsorge dienen.
Da der Wortlaut keine Kriterien für
die Bemessung der Angemessenheit
hergibt, können unter Berücksichti-
gung von Sinn und Zweck der Vor-
schrift die vom BSG entwickelten
Grundsätze zur Frage der Angemes-
senheit einer zusätzlichen Alterssi-
cherung im Arbeitslosenhilferecht
herangezogen werden.

§ 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II soll
das zur Altersvorsorge aufgebaute
Vermögen derjenigen schützen, die im
Grunde der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung
unterliegen, jedoch ins-besondere aus
Gründen der anderweitigen Vorsor-
ge für das Alter von der Versiche-
rungspflicht befreit worden sind; in-
soweit handelt es sich um eine Ergän-
zung zur Privilegierung der staatlich
geförderten privaten Altersvorsorge
(vgl. BSG, Urteil vom 15. April 2008
- B 14/7b AS 68/06 R). Im Urteil vom
22. Oktober 1998 hat das BSG als
angemessene zusätzliche Alterssiche-
rung typisierend einen Betrag ange-
sehen, der 3/7 der Standardrente der
gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht. Es ist dabei davon ausgegan-
gen, dass die Standardrente den Le-
bensstandard des Versicherten zu
etwa 70 % sichere, so dass es ange-
messen sei, wenn ihm zusätzlich ein
Betrag zur Alterssicherung zur Verfü-
gung stehe, der eine Lebensstandard-
sicherung bis zu 100 % ermögliche.

LSG Baden-LSG Baden-LSG Baden-LSG Baden-LSG Baden-WürttembergWürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg,,,,,
Urteil vom 27.02.2009Urteil vom 27.02.2009Urteil vom 27.02.2009Urteil vom 27.02.2009Urteil vom 27.02.2009
L 12 AS 3486/08,L 12 AS 3486/08,L 12 AS 3486/08,L 12 AS 3486/08,L 12 AS 3486/08,

Angemessene KdU bei selbstbewohntem Eigenheim

Bedarfsgemeinschaft bewohnte Woh-
nung hat, sodann ist der Wohnungs-
standard zu berücksichtigen. Ange-
messen sind die Aufwendungen für
eine Wohnung, die nach Ausstattung,
Lage und Bausubstanz einfachen und
grundlegenden Bedürfnissen genügt
und keinen gehobenen Wohnstandard
aufweist. Dabei ist als räumlicher
Maßstab in erster Linie der Wohnort
des Hilfebedürftigen maßgebend.
Schließlich ist zu überprüfen, ob auch
die konkrete Möglichkeit besteht, eine
abstrakt als angemessen angesehene
Wohnung auf dem Wohnungsmarkt
anzumieten. Diese zu Mietwohnungen
entwickelten Grundsätze gelten auch,
soweit Hilfebedürftige ein selbst ge-
nutztes Hausgrundstück von ange-
messener Größe bewohnen, das
nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB II
nicht als Vermögen berücksichtigt
wird und daher den Anspruch auf
Grundsicherungsleistungen nicht
von vornherein ausschließt. Die -
vom LSG vorliegend unterstellte -
Angemessenheit des von den Klä-
gern bewohnten Hauses indiziert je-
doch nicht die Angemessenheit der
Unterkunftskosten für dieses Haus
i.S. des § 22 SGB II. Die Frage der
Angemessenheit der Unterkunftskos-
ten ist vielmehr, wie der Senat bereits
mehrfach entschieden hat, für Mie-
ter und Hauseigentümer nach ein-
heitlichen Kriterien zu beantworten.
Den Vergleichsmaßstab bildet die für
Wohnberechtigte im sozialen Miet-
wohnungsbau jeweils maßgebende
Wohnraumgröße (im vorliegenden
Fall 65 qm für die aus zwei Perso-
nen bestehende Bedarfsgemein-
schaft). Finanzierungskosten für ein
selbst genutztes Haus, die die nach
den genannten Maßstäben zu ermit-
telnden Kosten überschreiten, sind
unangemessen.

BSGBSGBSGBSGBSG, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009
B 14 AS 32/07 RB 14 AS 32/07 RB 14 AS 32/07 RB 14 AS 32/07 RB 14 AS 32/07 R

Finanzierungskosten eines Eigen-
heims sind nur in Höhe der Kosten
einer angemessenen Mietwohnung
zu übernehmen.

Im entschiedenen Fall bewohnten
die miteinander verheirateten Kläger
ein Eigenheim mit einer Wohnfläche
von 97 qm, das auf einem ca. 2.400
qm großen Grundstück in einem
Naturschutzgebiet liegt. Die Schuld-
zinsbelastung betrug rund 1.700
EUR. Dazu kamen Nebenkosten
(Heizung, Grundsteuer, Kaminkeh-
rer, Müllabfuhr, Be- und Entwässe-
rung, Wohngebäudeversicherung) in
Höhe von 169,13 EUR.

Der beklagte Grundsicherungsträ-
ger berücksichtigte für die ersten
sechs Monate nach Antragstellung
die von den Klägern geltend ge-
machte tatsächliche monatliche Be-
lastung mit Darlehenszinsen und
lehnte danach weitere Leistungen ab.
Mit ihrer Revision machen die Klä-
ger geltend, der Beklagte und die
Vorinstanzen hielten zu Unrecht die
Kosten für eine vergleichbare ange-
messene Mietwohnung für einen
geeigneten Maßstab zur Bestim-
mung der Unterkunftskosten von Ei-
genheimbewohnern; dies verstoße
gegen den Gleichheitssatz und den
Eigentumsschutz des Grundgesetzes.

Der 14. Senat des BSG hat mit Ur-
teil vom 02. 072009 (B 14 AS 32/
07 R) das Urteil des Landessozialge-
richts aufgehoben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entschei-
dung zurückverwiesen, weil für eine
abschließende Entscheidung die not-
wendigen Tatsachenfeststellungen feh-
len. Das Landessozialgericht hat
allerdings zutreffend als Kosten der
Unterkunft und Heizung lediglich die
Kosten zugrunde gelegt, die im maß-
geblichen örtlichen Bereich für ver-
gleichbare Mietwohnungen als ange-
messen anzusehen sind. Nach § 22
Abs. 1 Satz 1 SGB II werden Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung in
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
erbracht, soweit diese angemessen
sind. Die Angemessenheit der Woh-
nungskosten ist in mehreren Schritten
zu prüfen: Zunächst bedarf es der
Feststellung, welche Größe die von der
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Grundsicherungsträger muss für wegen eines Umzuges
unbrauchbar gewordene Möbel aufkommen

es um eine Ersatzbeschaffung. Der
erstmaligen Ausstattung einer Woh-
nung sind jedoch nach Ansicht die-
ses Senates wertungsmäßig diejeni-
gen Fälle einer Ersatzbeschaffung
gleichzustellen, bei denen vorhande-
ne Ausstattungsgegenstände allein
durch einen vom Grundsicherungs-
träger veranlassten Umzug in eine
angemessene Wohnung unbrauch-
bar werden. Ein solcher Fall liegt hier
vor. Der Grundsicherungsträger hat
hingegen nicht schon dann für Aus-
stattungsgegenstände aufzukommen,
wenn diese zwar weiterhin funktions-
fähig sind, ihrem Besitzer jedoch nicht
mehr gefallen, sie nicht mehr opti-
mal zur neuen Wohnung passen oder
wenn die Gegenstände ohnehin -
auch ohne den Umzug - wegen Un-
brauchbarkeit hätten durch andere
Gegenstände ersetzt werden müssen.
Ein durch den Grundsicherungsträ-
ger veranlasster Umzug kann - mit
anderen Worten - nicht dazu genutzt
werden, sich auf Kosten des Grund-
sicherungsträgers neu einzurichten.
Vielmehr ist die Leistungspflicht des
Grundsicherungsträgers insoweit auf
eng begrenzte Ausnahmen be-
schränkt.

BSGBSGBSGBSGBSG, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009
B 4 AS 77/08 RB 4 AS 77/08 RB 4 AS 77/08 RB 4 AS 77/08 RB 4 AS 77/08 R

Der erstmaligen Ausstattung einer
Wohnung sind wertungsmäßig die-
jenigen Fälle einer Ersatzbeschaffung
gleichzustellen, bei denen vorhande-
ne Ausstattungsgegenstände allein
durch einen vom Grundsicherungs-
träger veranlassten Umzug in eine
angemessene Wohnung unbrauch-
bar werden.

Im entschiedenen Fall hatte die Klä-
gerin auf Veranlassung des Grundsi-
cherungsträgers eine kleinere, billigere
Wohnung bezogen. Das Bett und ein
Schrank der Klägerin waren nicht zer-
legbar und wurden durch den Um-
zug unbrauchbar. Die Klägerin bean-
tragt daher beim Beklagten Leistun-
gen für ein Bett und einen Kleider-
schrank. Der Beklagte bewilligte die
Leistung als Darlehen, lehnte die Über-
nahme der Kosten durch Zuschuss je-
doch ab. Es handle sich nicht um eine
Erstausstattung; über eine solche habe
die Klägerin bereits verfügt.

Das BSG entschied nun, dass es
sich zwar im vorliegenden Fall, wenn
man allein vom Wortlaut ausgeht,
nicht um eine Erstausstattung der
Wohnung der Klägerin handelt. Denn
die Klägerin hatte ihre frühere Woh-
nung ja bereits mit einem Bett und
einem Schrank ausgestattet. Hier geht

Gebrauchter Fernseher als
Wohnungserstausstattung

Für die Erstausstattung einer Woh-
nung (§ 23 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 SGB
II) können auch Leistungen zur An-
schaffung eines gebrauchten Fern-
sehgerätes beansprucht werden.
Dies entschied das Sozialgericht
Frankfurt in zwei heute veröffentlich-
ten Urteilen.

In zwei entschiedenen Fällen zo-
gen die Klägerinnen nach einer Tren-
nung vom Lebensgefährten bzw. nach
dem Auszug aus dem elterlichen
Haushalt jeweils in eine eigene Woh-
nung. Sie beantragten jeweils bei der
zuständigen Behörde Leistungen für
die Erstausstattung der Wohnung mit
Möbeln und Haushaltsgegenständen
einschließlich eines Fernsehers. Die
Behörde lehnte die Anträge in Bezug
auf den Fernseher ab. Ein Fernseher
sei für eine geordnete Haushaltsfüh-
rung nicht notwendig. Er diene nur
der Unterhaltung und Information.
Für den Kauf eines Fernsehers könne
deshalb kein Zuschuss beansprucht
werden. Vielmehr müssten die Klä-
gerinnen den Betrag aus der Regel-
leistung ansparen.

Das Sozialgericht Frankfurt hat in
beiden Verfahren den Klägerinnen
Recht gegeben. Zur Erstausstattung
einer Wohnung zählten in der Regel
alle Gegenstände, die in Haushal-
ten unterer Einkommensgruppen
üblicherweise vorhanden sind. Dies
sei bei einem Fernseher der Fall, da
fast 95 % solcher Haushalte mit Fern-
sehern ausgestattet seien. Ein Fern-
sehgerät stelle damit den sozialübli-
chen Standard dar, der auch Hartz
IV-Empfängern zugestanden werden
müsse. Allerdings bestehe nur ein
Anspruch auf ein gebrauchtes Ge-
rät, da die Anschaffung gebrauch-
ter Geräte einem üblichen, sparsa-
men Verhalten entspreche.

SG FSG FSG FSG FSG Frankfurt am Main,rankfurt am Main,rankfurt am Main,rankfurt am Main,rankfurt am Main,
Urteile vom 28.05.2009,Urteile vom 28.05.2009,Urteile vom 28.05.2009,Urteile vom 28.05.2009,Urteile vom 28.05.2009,
S 17 AS 388/06 undS 17 AS 388/06 undS 17 AS 388/06 undS 17 AS 388/06 undS 17 AS 388/06 und
S 17 AS 87/08S 17 AS 87/08S 17 AS 87/08S 17 AS 87/08S 17 AS 87/08

Kein Anspruch auf größere - noch angemessene - Wohnung

Ein Leistungsempfänger des SGB II
hat keinen Anspruch darauf, die örtli-
chen Angemessenheitsgrenzen durch
einen Umzug in eine andere Wohnung
mit höheren - noch angemessenen -
Kosten auszuschöpfen.

Im entschiedenen Fall bewohnte
die Antragstellerin eine 35 qm gro-
ße 1-Zimmer-Wohnung und begehr-
te die Zusicherung zur Kostenüber-
nahme hinsichtlich einer 45 qm gro-
ßen 2-Zimmer-Wohnung.

Wie zuvor bereits das Sozialgericht
stellte das LSG fest, dass die Woh-
nung mit 35 qm die Angemessen-
heitsgrenze von 45 qm zwar unter-

schreitet. Aber allein aus dem Um-
stand, dass die örtlichen Angemes-
senheitsgrenzen nicht ausgeschöpft
werden, macht bei ansonsten unver-
änderten Verhältnissen einen Umzug
in eine teurere Unterkunft nicht erfor-
derlich. Ohne Erfolg hat die Antrag-
stellerin insoweit geltend gemacht,
dass der Umzug in eine andere Woh-
nung ihr Annehmlichkeiten bieten
würde. Der Senat erkannte darauf,
dass ihre derzeitige Wohnung einfa-
chen, grundlegenden Bedürfnisssen
im Sinne des SGB II entspricht und die
Wohnsituation nicht unzumutbar ist.

LSG Thüringen, Beschluss vomLSG Thüringen, Beschluss vomLSG Thüringen, Beschluss vomLSG Thüringen, Beschluss vomLSG Thüringen, Beschluss vom
22.07.2009, L 9 AS 586/09 ER22.07.2009, L 9 AS 586/09 ER22.07.2009, L 9 AS 586/09 ER22.07.2009, L 9 AS 586/09 ER22.07.2009, L 9 AS 586/09 ER
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Darlehen für Stromschulden bei Stromsperre

Die Sperrung der Energiezufuhr
stellt eine der Wohnungslosigkeit nahe
kommende Notlage dar, denn die re-
gelmäßige Versorgung eines Haushal-
tes mit (Heiz-)Energie gehört nach den
Lebensverhältnissen in Deutschland
zum sozialhilferechtlich anerkannten
Mindestbedarf. Die faktische Unbe-
wohnbarkeit einer Wohnung infolge
(drohender) Sperrung der Energie-
und Wasserzufuhr steht daher dem
Verlust der Unterkunft gleich. Dies be-
deutet, dass der Leistungsträger in der
Regel entsprechende Schulden gemäß
§ 22 Abs. 5 SGB II durch ein Darle-
hen zu übernehmen hat, wenn - wie
hier - die Stromsperre bereits vollzo-
gen worden ist, und lediglich in atypi-
schen Fällen nach seinem Ermessen
hier-von abweichen kann.

Die Bremer Arbeitsgemeinschaft für
Integration und Soziales (BAgIS) hatte
zuvor die darlehensweise Übernahme
der Stromschulden mit der Begründung
abgelehnt, die Wohnung werde durch
die Einstellung der Stromversorgung
nicht unbewohnbar, da die Antragstel-
lerin weder aus medizinischen Grün-
den auf Strom verbrauchende elektri-
sche Geräte angewiesen sei, noch klei-
ne Kinder in der Wohnung lebten.
Auch den Betrieb eines Kühlschranks
hatte die BAgIS nicht für zwingend er-
forderlich gehalten, da es der Arbeits-
losengeld II-Empfängerin zuzumuten
sei, ihre Lebensmittel täglich einzukau-
fen.

LSG Niedersachsen-BremenLSG Niedersachsen-BremenLSG Niedersachsen-BremenLSG Niedersachsen-BremenLSG Niedersachsen-Bremen
Beschluss vom 28.05.2009Beschluss vom 28.05.2009Beschluss vom 28.05.2009Beschluss vom 28.05.2009Beschluss vom 28.05.2009
L 7 AS 546/09 B ERL 7 AS 546/09 B ERL 7 AS 546/09 B ERL 7 AS 546/09 B ERL 7 AS 546/09 B ER

Kosten für monatliche Busfahrkarte für Schulbesuch als Darlehn
Alg II-Empfänger, die nach der

allgemeinen Schulpflicht ein Gymna-
sium besuchen und dafür auf die Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
angewiesen sind, haben Anspruch
auf ein zinsloses Darlehn für den
Kauf einer Monatsfahrkarte.

Der 17jährige Antragsteller lebt in
Marburg mit seinen Eltern und Ge-
schwistern von Alg II. Er besucht ein
Gymnasium und muss dafür täglich
ca. 16 Kilometer mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren. Eine entspre-
chende Monatskarte des RMV kostet
derzeit 56,90 EUR. Daher beantrag-
ten die Eltern für ihren Sohn die
Übernahme der Kosten beim Land-
kreis Marburg. Der Antrag wurde
von beiden in Betracht kommenden
Abteilungen des Landkreises mit dem
Hinweis auf eine fehlende Rechts-
grundlage abgelehnt.

Im gerichtlichen Eilverfahren vor
dem Sozialgericht Marburg bekamen
die Kläger nun Recht. Jedem müsse der
Zugang zu einer umfassenden schuli-
schen Bildung offen stehen. In nahezu
allen Bundesländern gehen die Gerich-
te davon aus, dass die Kosten einer Mo-
natsfahrkarte nicht vom monatlichen

Regelsatz angespart werden können.
Damit ist Schülern mit „Hartz 4“ der
Zugang zu einer guten Ausbildung ver-
sperrt, was weder mit dem Grundge-
setz, noch mit der Zielsetzung der
„Hartz-4“- Gesetze vereinbar ist. Die
zuständige Marburger Richterin be-
gründete ihren Beschluss damit, dass
die Pauschalierung der Leistungen beim
Alg II nicht dazu führen darf, dass Kin-
dern aus armen Haushalten der Be-
such eines Gymnasiums unmöglich ist.
Daher muss die Behörde unter be-
stimmten Voraussetzungen die Kosten
für eine Schüler-Monatskarte zusätzlich
übernehmen. Dies gilt jedoch nur dann,
wenn die Schule nur mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar ist und kei-
ne andere öffentliche Stelle für die Kos-
ten der Monatskarte aufkommt.

Als unerfreulich bewertete das
Gericht den Verlauf des gerichtlichen
Eilverfahrens. Denn trotz eines ge-
richtlichen Hinweises auf die Rechts-
lage konnte zwischen den beiden
streitbeteiligten Abteilungen keine in-
terne Verständigung über die Rege-
lung solcher Fälle gefunden werden.

SG MarburgSG MarburgSG MarburgSG MarburgSG Marburg, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom
14.07.2009, S 9 SO 60/09 ER14.07.2009, S 9 SO 60/09 ER14.07.2009, S 9 SO 60/09 ER14.07.2009, S 9 SO 60/09 ER14.07.2009, S 9 SO 60/09 ER

SGB II-Ausschluss wegen
Studium

Das Promotionsstudium fällt nicht
in den sachlichen Anwendungsbe-
reich des BAföG und ist damit dem
Grunde nach nicht förderungsfähig.
Es ist genauso zu beurteilen wie ein
Teilzeitstudium, das mangels Inan-
spruchnahme der vollen Arbeitskraft
des Auszubildenden grundsätzlich
nicht förderungsfähig ist, oder wie
ein berufsbegleitender postgradu-
aler Aufbaustudiengang Master, der
nicht auf einen Bachelor-Studien-
gang aufbaut und daher nicht för-
derungsfähig ist. Der Leistungsaus-
schluss des § 7 Abs. 5 SGB II greift
daher nicht.

Das Sozialgericht erläutert in sei-
ner Entscheidung weiter, dass auch
die fehlende Verfügbarkeit der Klä-
gerin für den allgemeinen Arbeits-
markt wegen der Vollzeitbeschäfti-
gung mit ihrer Promotion dem
grundsätzlichen Leistungsanspruch
nach dem SGB II – anders als zu
Zeiten der Arbeitslosenhilfe nach
dem SGB III nicht entgegen steht.
Im SGB II ist ein genereller Leis-
tungsausschluss wegen mangelnder
Verfügbarkeit nicht vorgesehen.
Allerdings treffen die Klägerin die
Obliegenheiten der §§ 2 und 14 ff.
SGB II. Das Betreiben eines Promo-
tionsstudiums dürfte in der Regel
keinen wichtigen Grund darstellen,
der die Aufnahme einer Arbeit un-
zumutbar macht. Sofern ein Promo-
tionsstudent die Aufnahme einer zu-
mutbaren Arbeit im Leistungszeit-
raum ablehnt, hat die Beklagte die
Möglichkeit, das ihr mit dem SGB II
gegebene Instrumentarium des
„Förderns und Forderns“ einzuset-
zen und ggf. gemäß § 31 SGB II
Sanktionen zu verhängen.

LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vomLSG Sachsen-Anhalt, Urteil vomLSG Sachsen-Anhalt, Urteil vomLSG Sachsen-Anhalt, Urteil vomLSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom
03.04.2008, L 2 AS 71/0603.04.2008, L 2 AS 71/0603.04.2008, L 2 AS 71/0603.04.2008, L 2 AS 71/0603.04.2008, L 2 AS 71/06
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Grundsicherungsleistungen für die Wahrnehmung des Umgangsrechts

Während der Aufenthalte bei der
Mutter bilden die sonst beim sorge-
berechtigten Vater lebenden Kinder
mit dieser eine zeitweise Bedarfsge-
meinschaft, so dass bei ihnen für die-
se Zeiten das an den Vater gezahlte
Kindergeld nicht anteilig als Einkom-
men zu berücksichtigen ist. Ob den
Kindern in Bezug auf die Ausübung
des ihnen zustehenden Umgangs-
rechts Unterhaltsansprüche gegen
ihren Vater zustehen, war nicht zu
prüfen. Ihnen werden entsprechen-
de Mittel zur Finanzierung der ihnen
entstehenden Kosten jedenfalls nicht
zur Verfügung gestellt, sodass es Sa-
che des beklagten Grundsicherungs-
trägers ist, gegebenenfalls bestehen-
de Unterhaltsansprüche gem. § 33
SGB II geltend zu machen.

Im entschiedenen Fall ist die Klä-
gerin Mutter von drei minderjähri-
gen Kindern. Die Kinder leben bei
ihrem Vater, dem auch das alleinige
Sorgerecht für sie zuerkannt worden
ist. Gemäß einer Umgangsrechtsver-

einbarung hielten sich die Kinder alle
zwei Wochen von Freitag, 17.00 Uhr
bis Sonntag, 18.00 Uhr und weitere
14 Tage während der Sommerferi-
en bei der Klägerin auf. Der Vater
der Kinder erhielt keine existenzsi-
chernden Sozialleistungen und leis-
tete den Kindern Naturalunterhalt.
An ihn wurde auch das Kindergeld
in Höhe von jeweils 154 EUR monat-
lich ausgezahlt. Der beklagte Grund-
sicherungsträger hatte es abgelehnt,
wegen der durch die Aufenthalte der
Kinder bei ihrer Mutter verursachten
Kosten Grundsicherungsleistungen zu
erbringen. Die Vorinstanzen haben ihn
verurteilt, an die Kinder anteiliges
Sozialgeld in Höhe von 6,90 EUR für
jeden vollen Tag des Aufenthalts bei
der Klägerin zu 1. zu gewähren. Mit
seiner Revision hat der Grundsiche-
rungsträger geltend gemacht, dass auf
einen Sozialgeldanspruch der Kinder
während des Bestehens einer tempo-
rären Bedarfsgemeinschaft mit der
Klägerin zumindest das an den Vater

gezahlte Kindergeld anteilig anzurech-
nen sei.

Das BSG bestätigte die Rechtsauf-
fassung des LSG, dass die Kinder bei
ihren Aufenthalten bei der Mutter mit
dieser eine zeitweise Bedarfsgemein-
schaft bilden und dass bei ihnen für
diese Zeiten das an den nicht zu die-
ser Bedarfsgemeinschaft gehören-
den Vater gezahlte Kindergeld nicht
anteilig als Einkommen zu berück-
sichtigen ist. Ob den Kindern auf die
Ausübung des ihnen zustehenden
Umgangsrechts Unterhaltsansprü-
che gegen ihren Vater zustehen, war
nicht zu prüfen. Den Kindern wer-
den entsprechende Mittel zur Finan-
zierung der ihnen entstehenden Kos-
ten jedenfalls nicht zur Verfügung ge-
stellt, sodass es Sache des beklag-
ten Grundsicherungsträgers ist, ggf.
bestehende Unterhaltsansprüche
nach § 33 SGB II geltend zu machen.

BSGBSGBSGBSGBSG, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009, Urteil vom 02.07.2009
B 14 AS 75/08 RB 14 AS 75/08 RB 14 AS 75/08 RB 14 AS 75/08 RB 14 AS 75/08 R

Prophylaktische Schuldnerberatung?

Die ARGE kann zur Übernahme der
Kosten für Schuldnerberatung ver-
pflichtet sein, um den Verlust der Er-
werbstätigkeit und das Eintreten der
Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.

Das LSG NRW gab einer 42jährigen
aus Siegen Recht, deren inzwischen ver-
storbener Vater sie durch Immobilienge-
schäfte in ihrem Namen mit erheblichen
Schulden belastet hatte. Sie hatte unter
dem Druck der Schulden (Lohnpfändun-
gen, drohender Verlust des Girokontos)
und einer anstrengenden Akkordarbeit
vorbeugend die Hilfe einer Schuldner-
beratung in Anspruch genommen. Die
Kostenerstattung in Höhe von 225 EUR
für die fünfstündige Beratung hatte sie
zunächst vom Träger der Sozialhilfe und
später auch von der ARGE verlangt.

Den Anspruch der Klägerin gegen
den Sozialhilfeträger lehnten die Esse-
ner Richter zwar ab, weil die erwerbs-
fähige Klägerin keine Sozialhilfeleistun-
gen verlangen könne; sie sahen aber

eine mögliche Zahlungspflicht der ARGE.
Nach Ansicht des LSG NRW sieht das
SGB II nach seinen Grundgedanken und
Zielen auch die Gewährung von Hilfen
an noch Erwerbstätige durch die ARGE
vor, um schon den Verlust der Erwerbstä-
tigkeit und das Eintreten von Hilfebedürf-
tigkeit - insbesondere in Form fehlender
Eigensicherung des Lebensunterhalts - zu
vermeiden. Der Anwendungsbereich der
Vorschrift des § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
SGB II (seit 1.1.2009: § 16a SGB II) über
die Gewährung von Schuldnerberatung
sei deswegen nicht auf bereits Hilfebe-
dürftige im Sinne des SGB II beschränkt.
Das Gesetz müsse vielmehr auf Men-
schen, denen Hilfebedürftigkeit nur dro-
he, entsprechend angewandt werden.
Die Neufassung des früheren Bundes-
sozialhilfegesetzes und des darin ent-
haltenen Anspruchs auf vorbeugende
Schuldnerberatung habe zu Regelungs-
lücken und Ungereimtheiten geführt.
Dies, so die Essener Richter, dürfe aber
nicht zu Lasten der Betroffenen gehen
und dazu führen, dass der erwerbstä-

tigen Klägerin ein Anspruch auf Kosten-
erstattung für die dringend benötigte vor-
beugende Schuldnerberatung generell
verwehrt werde. Vielmehr habe der Ge-
setzgeber die vorbeugende Schuldner-
beratung weiterhin für geboten gehal-
ten und sie in § 11 Abs. 5 Satz 3 des
Zwölften Sozialgesetzbuches - SGB XII -
für Sozialhilfeempfänger auch ausdrück-
lich geregelt. Dieser Rechtsgedanke sei
wegen der vergleichbaren Interessenla-
ge auf das SGB II und damit auf den
Anspruch der Klägerin nach § 16 Abs.
2 Satz 2 Nr. 2 SGB II zu übertragen.

Mit dem Urteil verpflichteten die Es-
sener Richter die zuständige ARGE, den
Anspruch der Klägerin neu zu prüfen.
Wegen der Bedeutung der neuen Recht-
sprechung über den Einzelfall hinaus hat
der Senat die Revision zum Bundessozi-
algericht zugelassen. Das Urteil ist des-
halb noch nicht rechtskräftig.

LSG NRWLSG NRWLSG NRWLSG NRWLSG NRW, Urteil vom 25.05.2009, Urteil vom 25.05.2009, Urteil vom 25.05.2009, Urteil vom 25.05.2009, Urteil vom 25.05.2009
L 20 SO 54/07L 20 SO 54/07L 20 SO 54/07L 20 SO 54/07L 20 SO 54/07
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Reisekosten für Vorstellungsgespräch im Ausland

Arbeitslose können zur Beratung
und Vermittlung unterstützende Leis-
tungen aus dem Vermittlungsbudget
der Agentur für Arbeit erhalten. Zu
diesen Leistungen gehört auch die
Kostenerstattung für die Fahrt zu ei-
nem Vorstellungsgespräch in einem
anderen EU-Mitgliedsstaat.

Ein 39-jähriger Arbeitsloser bean-
tragte im August 2005 bei der Bun-
desagentur für Arbeit die Übernah-
me von Reisekosten in Höhe von ca.
200 EUR für ein Vorstellungsge-
spräch bei einer Firma in Dublin. Die
Arbeitsagentur lehnte die Zahlung

jedoch mit der Begründung ab, dass
der Gesetzgeber die Erstattung von
Reisekosten bei einer Bewerbung im
Ausland nicht vorgesehen habe.

Das Hessische Landessozialgericht
gab dem Arbeitssuchenden Recht. Die
Übernahme von Reisekosten sei
keineswegs auf Bewerbungen im In-
land beschränkt. Zwar werde durch die
Vermittlung einer Tätigkeit im Ausland
regelmäßig keine Beschäftigung an-
gestrebt, die eine Beitragspflicht zur
deutschen Sozialversicherung begrün-
de. Es verstoße jedoch gegen die eu-
roparechtlich garantierte Freizügigkeit

Keine Anrechnung von steuerfreiem Verpflegungsgeld

Vom Arbeitgeber gezahlte Spesen
(als Ersatz für Verpflegungsmehrauf-
wendungen) sind als zweckbestimmte
Einnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 1a
SGB II von der die Hilfebedürftigkeit min-
dernden Anrechnung ausgenommen.

Solche Zuwendungen sind - jeden-
falls im steuerlich privilegierten Rah-
men - zum Ausgleich von Mehraufwen-
dungen und nicht zur Finanzierung der
allgemeinen Lebensführung bestimmt
(so LSG Mecklenburg-Vorpommern,
Beschluss vom 25. August 2006, L 5 B
549/06 AS). Diese erhöhten Kosten
(hier: vom Antragsteller vorgetragenen
Kosten für Gaststättenbesuche) würden
bei einer Arbeit in Nähe des Wohnorts
oder bei Arbeitslosigkeit nicht anfallen.
Weil die Zahlungen nur im pauschalen
Rahmen anfallende Aufwendungen er-
setzen, beeinflussen sie die Lage der

Leistungsempfänger nicht so günstig im
Sinne von § 11 Abs. 3 SGB II, dass
daneben keine Grundsicherungsleis-
tungen zu gewähren sind. Jedenfalls
solange es sich um steuerfreie Aufwen-
dungen handelt, besteht auch kein
Grund zur Annahme, dass in den Spe-
senzahlungen „verstecktes Arbeitsent-
gelt“ enthalten ist. Steuerfrei sind nach
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Einkommens-
steuergesetz (EStG) für jeden Kalen-

der Arbeitnehmer, wenn die Erstattung
von Reisekosten bei einer Bewerbung
in einem anderen EU-Mitgliedstaat ge-
nerell ausgeschlossen werde. Die Bun-
desagentur müsse daher erneut über
den Antrag des reisewilligen Mannes aus
dem Landkreis Offenbach entscheiden,
der infolge seiner Bewerbung in Dublin
fast 2 Jahre bei der irischen Firma be-
schäftigt war.

Zudem wiesen die Darmstädter Rich-
ter auf die zum 1. Januar 2009 in Kraft
getretene Neuregelung des Arbeitsför-
derungsrechts hin. Danach ist nunmehr
ausdrücklich geregelt, dass die An-
bahnung oder die Aufnahme einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung
auch in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union, einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über
den Wirtschaftsraum oder in der
Schweiz gefördert werden kann. Der
Gesetzesbegründung - so die Richter
- sei zu entnehmen, dass auch bereits
nach altem Recht die Kostenerstattung
nicht auf die Anbahnung einer Beschäf-
tigung im Inland beschränkt gewesen
sei.

LSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vom
19.06.2009, L 7 AL 15/0919.06.2009, L 7 AL 15/0919.06.2009, L 7 AL 15/0919.06.2009, L 7 AL 15/0919.06.2009, L 7 AL 15/09

dertag ein Pauschbetrag für Verpfle-
gungsmehraufwand von bis zu 24 EUR
(bei Abwesenheit von der Wohnung
von 24 Stunden), so dass sich im Ein-
zelfall auch ein Spesenbetrag von
420,00 EUR (wie hier für Juli 2007)
ergeben kann.

LSG Sachsen-Anhalt,LSG Sachsen-Anhalt,LSG Sachsen-Anhalt,LSG Sachsen-Anhalt,LSG Sachsen-Anhalt,
Urteil vomUrteil vomUrteil vomUrteil vomUrteil vom     10.08.2008,10.08.2008,10.08.2008,10.08.2008,10.08.2008,
L 2 B 342/07 AS ERL 2 B 342/07 AS ERL 2 B 342/07 AS ERL 2 B 342/07 AS ERL 2 B 342/07 AS ER
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Höhe des Gründungzuschusses

Nach dem Sinn und Zweck der För-
derleistung des § 57 SGB III („Grün-
dungszuschuss“) bestimmt das unge-
kürzte (und nicht das durch die Anre-
chung einer Nebentätigkeit geminder-
te) Arbeitslosengeld die Höhe des
Gründungszuschusses.

Das SG vertritt die Ansicht, dass
der Wortlaut des § 58 SGB III („zuletzt
bezogener Betrag“) dieser Beurtei-
lung nicht entgegensteht. Es verweist
auf die jüngste Rechtsprechung des
BSG, wonach ein und derselbe Be-

griff je nach Zusammenhang unter-
schiedlich ausgelegt werden müsse.
So hatte das BSG z.B. entschieden,
dass der Alg Zuschlag nach § 24 SGB
II auch im Falle eine Kürzung des
zuvor bezogenen Alg I wegen Ne-
beneinkommen an der Höhe des Alg
I-Stammrechts (also des ungekürzten
Betrags) auszurichten sei (BSG-Urteil
vom 3010.2007, B 14 AS 30/07 R;
vgl. SOZIAL INFO SOZIAL INFO SOZIAL INFO SOZIAL INFO SOZIAL INFO 99, S. 2)

SG Berlin, Urteil vomSG Berlin, Urteil vomSG Berlin, Urteil vomSG Berlin, Urteil vomSG Berlin, Urteil vom
13.02.2009, S 58 AL 6208/0813.02.2009, S 58 AL 6208/0813.02.2009, S 58 AL 6208/0813.02.2009, S 58 AL 6208/0813.02.2009, S 58 AL 6208/08

Kein Wegfall von Arbeitslosengeld trotz dreitägiger Beschäftigung

Die im Arbeitslosengeldbezug ste-
hende Klägerin nahm eine Arbeit auf
Abruf an, zeigte dies der Bundesagen-
tur für Arbeit aber nicht an. Der Ar-
beitsvertrag der Klägerin sah vor, dass
sie als „Flexible Teilzeitkraft auf Abruf
und nach Vereinbarung, Kassieren/Ver-
kaufen“ arbeiten sollte, traf aber keine
Regelung zur Dauer und Lage der Ar-
beitszeit. Das Entgelt wurde mit einem
Stundenlohn von 9,68 EUR angege-
ben. Für drei Tage arbeitete die Klä-
gerin zur Probe, insgesamt 22,6 Stun-
den. Unmittelbar danach löste sie das
Arbeitsverhältnis auf, weil der Arbeit-
geber ihr keine festen Mindestarbeits-
zeiten und damit kein regelmäßiges
Einkommen in Aussicht stellte. Als die
Bundesagentur für Arbeit von der drei-
tägigen Probearbeit erfuhr, hob sie die
Bewilligung von Arbeitslosengeld ab
Aufnahme der Beschäftigung bis zur
nächsten Arbeitslosmeldung der Klä-
gerin auf und verlangte überzahltes Ar-
beitslosengeld zurück. Die hiergegen
gerichtete Klage hatte Erfolg.

Das Sozialgericht Frankfurt hat
entschieden, dass die dreitägige Pro-
bearbeit im Umfang von insgesamt

22,6 Stunden die Arbeitslosigkeit der
Klägerin nicht beseitigte.

Grundsätzlich entfalle zwar der An-
spruch auf Arbeitslosengeld mit Auf-
nahme einer nicht geringfügigen Be-
schäftigung von mindestens 15 Wo-
chenstunden, wenn der Arbeitslose die
Beschäftigungsaufnahme nicht unver-
züglich mitteile. Da der Arbeitsvertrag
der Klägerin die Dauer der Arbeitszeit
bei der Arbeit auf Abruf aber nicht re-
gelte, gelte gesetzlich (§ 12 Abs. 1 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz) eine wö-
chentliche Arbeitszeit von zehn Stun-
den als vereinbart. Diese Dauer sei ge-
ringfügig. Die dreitätige Erprobung mit
22,6 Stunden Gesamtarbeitszeit sei vor
dem Hintergrund einer regelmäßigen
Arbeitszeit von zehn Wochenstunden als
gelegentliche Abweichung von gerin-
ger Dauer und damit als unerheblich
anzusehen. Damit habe die dreitägige
Tätigkeit die Arbeitslosigkeit der Kläge-
rin nicht beendet. Folglich sei auch ihre
Arbeitslosmeldung mit Aufnahme der
Beschäftigung nicht erloschen.

SG Frankfurt/ Main, Urteil vomSG Frankfurt/ Main, Urteil vomSG Frankfurt/ Main, Urteil vomSG Frankfurt/ Main, Urteil vomSG Frankfurt/ Main, Urteil vom
15.06.2009, S 26 AL 271/0715.06.2009, S 26 AL 271/0715.06.2009, S 26 AL 271/0715.06.2009, S 26 AL 271/0715.06.2009, S 26 AL 271/07

Keine Sperrzeit bei Kündigung
wegen Überforderung

Ein wichtiger Grund für die Kündi-
gung kann in der objektiven Überfor-
derung des Arbeitnehmers liegen

Ein 41jähriger Mann arbeitete 6
Jahre als Busfahrer für die Hanauer
Straßenbahn AG. Anschließend war
er bei einem Busunternehmen be-
schäftigt. Bereits nach 2,5 Monaten
kündigte er und beantragte Arbeits-
losengeld. Aufgrund der Kündigung
stellte die Bundesagentur für Arbeit
eine Sperrzeit von 12 Wochen fest.
Der arbeitslose Mann berief sich je-
doch auf die schlechten Arbeitsbe-
dingungen. Er habe stets - auch am
Wochenende - erst spät am Abend
erfahren, ob und wann er am nächs-
ten Tag arbeiten müsse. Um Über-
schreitungen der Lenkzeiten zu ver-
decken, habe er mit mehreren Fahr-
tenschreiberscheiben arbeiten sollen.
Der Lohn sei ihm nicht pünktlich aus-
bezahlt worden.

Das LSG gab dem Kläger Recht.
Die objektive Überforderung durch
die Arbeitsbedingungen sei ein wich-
tiger Grund für die durch ihn ausge-
sprochene Kündigung gewesen. Er
habe wegen der Arbeitsbedingungen
derart unter Druck gestanden, dass
er den gestellten Anforderungen
nicht mehr habe gerecht werden
können. Dabei hoben die Richter
hervor, dass der Kläger aufgrund der
für ihn nicht vorhersehbaren Dienst-
zeiten seine Freizeit nicht habe pla-
nen können. Darüber hinaus habe
er nur wenig Zeit für die Vorberei-
tung der ineinander verschachtelten
Busfahrten gehabt. Auch seien die
Fahrzeiten so knapp kalkuliert gewe-
sen, dass er immer wieder um Ent-
lastung habe bitten müssen. Diese
Bedingungen hätten sich auf seine
Konzentration und damit auch auf
die Verkehrssicherheit der häufig mit
Kindern und Jugendlichen besetzten
Busse ausgewirkt.

Ob der Kläger die Lenk- und Ru-
hezeiten nicht habe einhalten können
und mit verschiedenen Fahrtenschrei-
berscheiben habe arbeiten sollen, sei
hingegen nicht nachgewiesen.

LSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vomLSG Hessen, Urteil vom
29.07.2009, AZ L 9 AL 129/0829.07.2009, AZ L 9 AL 129/0829.07.2009, AZ L 9 AL 129/0829.07.2009, AZ L 9 AL 129/0829.07.2009, AZ L 9 AL 129/08

URTEILE SGB III
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Stromguthaben wird im SGB XII als Einkommen angerechnet
Die Auszahlung des Guthabens aus

den Stromkostenvorauszahlungen ist
als Einkommen i.S. des § 82 Abs. 1
SGB XII im Monat der Auszahlung zu
berücksichtigen.

Der 8. Senat des BSG hat diese
kaum nachvollziehbare Entschei-
dung für einen Fall der Sozialhilfe
nach dem SGB XII getroffen. Es
schloss sich der Entscheidung der
Vorinstanz an, die bereits die Ansicht
vertreten hatte, dass ein Guthaben-
betrag aus der Haushaltsstromabre-
chung als Einkommen zusehen sei.

In der Entscheidung wird ausgeführt,
dass es nicht um ein „angespartes“
Vermögen handele. Anders als in Fäl-
len, in denen das Geld aus der Regel-
satzleistung angespart werde, bereits
vor dem Bedarfszeitraum zur Verfü-
gung stehe und deshalb als Vermögen
zu berücksichtigen sei, seien die in der
Vergangenheit an die Stadtwerke ge-
flossenen Zahlungen für den Kläger
zunächst verloren. Ob irgendwann eine

Nachzahlung erfolge, sei ungewiss,
auch deshalb, weil sich die Höhe der
Abschlagszahlungen in der Regel am
Verbrauch der Vergangenheit orientie-
re. Der Leistungsberechtigte habe es
in der Hand, rechtzeitig für eine An-
passung des Abschlags zu sorgen. Dass
dies für Betroffene nicht ohne weiteres
möglich ist, hat auch das BSG erkannt,
meint aber: „Die Höhe der Abschlags-
zahlungen folgt dem Verbrauchsver-
halten des Beziehers der Energie. Sie
wird bei geringerem (aber auch bei
höherem) Verbrauch entsprechend an-
gepasst. Dass dem Kläger die Möglich-
keit fehlt, seinen Energieverbrauch
jederzeit zu kontrollieren und aktuell
die Herabsetzung der Abschläge ge-
genüber dem Energieunternehmen zu
fordern, ändert hieran nichts.“

BSGBSGBSGBSGBSG, Urteil vom 19.05.2009, Urteil vom 19.05.2009, Urteil vom 19.05.2009, Urteil vom 19.05.2009, Urteil vom 19.05.2009
B 8 SO 35/07 RB 8 SO 35/07 RB 8 SO 35/07 RB 8 SO 35/07 RB 8 SO 35/07 R

AnmerkungAnmerkungAnmerkungAnmerkungAnmerkung: Es handelt sich um
eine Entscheidung zum SGB XII. Die
etwas verquere Argumentation wür-

de aber auch auf das SGB II übertrag-
bar sein. Aktuell werden alle SGB II-
Beziehende anders behandelt. Hier
werden Stromkostenerstattungen nicht
angerechnet. Dies ist zwar nicht ex-
pressis verbis im SGB II oder der Alg
II-V geregelt, wohl aber ausdrücklich
in den „Fachlichen Hinweisen“ zu § 11
SGB II: „Die Erstattung einer Energie-
kostenvorauszahlung ist nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigen, wenn und
soweit die Erstattung aus Zahlungen re-
sultiert, die während des Bezuges von
Arbeitslosengeld II aus der Regelleis-
tung bestritten wurden (Rz 11.61 zu
§ 11 SGB II). Bleibt zu hoffen, dass die
für SGB II-Fragen zuständigen BSG-
Senate eine andere Rechtsauffassung
entwickeln als die Richter des 8. Se-
nats. Wünschenswert wäre aber eine
politische Lösung im Sinne einer Klar-
stellung, dass Stromkostenerstattungen
nicht als Einkommen anzurechnen sind.
Dies würde auch eine nicht zu recht-
fertigende Ungleichbehandlung von
Berechtigten nach dem SGB II und dem
SGB XII unterbinden.

URTEILE SGB XII

Keine Rundfunkgebührenbefreiung bei Zuschlag zum Alg II

Ein Empfänger von Arbeitslosengeld
II mit Zuschlägen kann auch dann
nicht von der Rundfunkgebührenpflicht
befreit werden, wenn die Zuschläge
geringer sind als die monatlichen
Rundfunkgebühren.

Die Klägerin bezog Alg II und er-
hielt wegen des vorausgegangenen
Bezugs von Arbeitslosengeld einen be-
fristeten Zuschlag in Höhe von monat-
lich 10 EUR. Der VGH hat zur Begrün-
dung ausgeführt, dass die Klägerin die
Befreiungsvoraussetzungen nach dem
Rundfunkgebührenstaatsvertrag nicht
erfülle. Ein Zuschlag zum Arbeitslosen-
geld II schließe die Befreiung auch
dann aus, wenn er die Höhe der mo-
natlichen Rundfunkgebühren von
derzeit 17,03 EUR unterschreite. Die
Befreiungsvorschrift könne nicht so aus-
gelegt werden, dass die auch diesen
Fall erfasse. Denn das Gesetz weise
insoweit keine planwidrige Lücke auf.

Ein besonderer Härtefall liege auch
bei Berücksichtigung der Verfassung nicht

vor. Die Rundfunkgebührenpflicht führe
in diesen Fällen nicht zu einer Unter-
schreitung des Existenzminimums. Die
gesetzliche vorgesehenen Regelleistun-
gen bezeichneten nicht die verfassungs-
rechtlichen gebotenen Mindestleistungen,
die keinesfalls - auch nicht um wenige
EUR - unterschritten werden dürften. Die
vom Gesetzgeber bei dem Massenge-
schäft der Rundfunkgebührenbefreiung
gewählte Typisierung und Generalisie-
rung sei auch mit dem allgemeinen
Gleichheitssatz vereinbar. Zwar führe die
Rundfunkgebührenpflicht in Fällen wie
dem der Klägerin dazu, dass die Betrof-
fenen die Rundfunkgebühren teilweise
aus dem Regelsatz des Arbeitslosengel-
des II zahlen müssten und damit schlech-
ter gestellt sein, als die von der Rund-
funkgebührenpflicht befreiten Alg II- Emp-
fänger ohne Zuschlagberechtigung. Der
Gesetzgeber habe aber davon ausge-
hen dürfen, dass der Zuschlag in der
Mehrzahl der Fälle deutlich über den
Rundfunkgebühren liegen. Auch knüpfe
der Gesetzgeber bei der Gebührenbe-

freiung für einkommensschwache Bevöl-
kerungsgruppen nicht mehr an eine ein-
heitlich bestimmte Einkommenshöhe, son-
dern - im Interesse der Verfahrensver-
einfachung - an das Vorliegen eines Leis-
tungsbescheids einer staatlichen Behör-
de an. Diese Bescheide hätten aber un-
terschiedliche Voraussetzungen mit ver-
schiedenen Einkommensgrenzen. Im
Übrigen führten solche Einkommens-
grenzen aber immer zu Ungleichbe-
handlungen. Denn im Vergleich zu den
Beziehern eines Einkommens, das die
Einkommensgrenze (knapp) unterschrei-
te, seien diejenigen regelmäßig im Er-
gebnis schlechter gestellt, deren Einkom-
men die Grenze um einen Betrag über-
steige, der geringer sei als der Vorteil,
der bei Unterschreiten der Grenze ge-
währt werde. Die mit einer solchen
Grenzziehung verbundenen Benachtei-
ligungen ließen sich nur mit großem Ver-
waltungsaufwand verhindern.

VGH Baden-VGH Baden-VGH Baden-VGH Baden-VGH Baden-WürttembergWürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg, Urteil, Urteil, Urteil, Urteil, Urteil
vom 16.03.2009, 2 S 1400/08vom 16.03.2009, 2 S 1400/08vom 16.03.2009, 2 S 1400/08vom 16.03.2009, 2 S 1400/08vom 16.03.2009, 2 S 1400/08
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SONSTIGE URTEILE

Höherer Kinderfreibetrag bei Ermittlung der
Belastungsgrenze für Zuzahlungen

Kind des Versicherten und des Le-
benspartners ... die jährlichen Brut-
toeinnahmen um den sich nach § 32
Abs 6 Satz 1 und Satz 2 EStG erge-
benden Betrag zu vermindern“. Die-
ser „Betrag“ ergibt sich aus einem
Freibetrag von 1.824 EUR für das
sächliche Existenzminimum des Kin-
des (Kinderfreibetrag) sowie einem
weiteren Freibetrag von 1.080 EUR
für den Betreuungs- und Erziehungs-
oder Ausbildungsbedarf des Kindes,
insgesamt 2.904 EUR. Werden Ehe-
gatten zusammen veranlagt, ist der
Betrag zu verdoppeln. Dass die Ge-
setzesbegründung zu § 62 SGB V ei-
nen - mit dem Gesetz unvereinbaren
- Höchstbetrag von 3.648 EUR je Kind
nennt, ist dagegen ohne Belang.

BSGBSGBSGBSGBSG, Urteil vom 30.06.2009, Urteil vom 30.06.2009, Urteil vom 30.06.2009, Urteil vom 30.06.2009, Urteil vom 30.06.2009
B 1 KR 17/08 RB 1 KR 17/08 RB 1 KR 17/08 RB 1 KR 17/08 RB 1 KR 17/08 R

Bei der Ermittlung der Belastungs-
grenze für Zuzahlungen zur gesetz-
lichen Krankenversicherung (§ 62
Abs. 4 SGB V) sind für jedes Kind
5.808 statt 3.638 EUR vom Famili-
eneinkommen abzuziehen.

Gesetzlich Versicherte können sich
von der Zuzahlung zur Krankenkas-
se befreien lassen, wenn der Ge-
samtbetrag im Jahr zwei Prozent des
Bruttoeinkommens übersteigt. Bei
chronisch Kranken liegt die Grenze
bei einem Prozent. Für jedes Kind
können Freibeträge vom Einkommen
abgezogen werden.

Die Gesamtentlastung beläuft sich
bei zusammen veranlagten Ehegat-
ten - wie im entschiedenen Fall - auf
5.808 EUR je Kind. Denn nach § 62
Abs. 2 Satz 3 SGB V sind „für jedes

Keine Beratungshilfe bei Anhörung zu Rückforderungen

Die Verfassungsbeschwerde ge-
gen Versagung von Beratungshilfe
im Anhörungsverfahren wurde nicht
zur Entscheidung angenommen.

Die Beschwerdeführerin bean-
tragte beim Amtsgericht Beratungs-
hilfe, um im  Rahmen eines Anhö-
rungsverfahrens nach § 24 SGB X
zu einer beabsichtigten Rückforde-
rung Stellung zu nehmen. Die  Bun-
desagentur für Arbeit hatte mitgeteilt,
dass nach ihrem Kenntnisstand  eine
Überzahlung von Leistungen ent-
standen sei, weil die Beschwerdefüh-
rerin eine Änderung der Verhältnis-
se nicht angezeigt habe.

Das Amtsgericht wies den darauf-
hin von der Beschwerdeführerin ge-
stellten Antrag auf Beratungshilfe für
die Äußerung im Anhörungsverfah-
ren zurück, weil der Beschwerdefüh-
rerin zugemutet werden könne, sich
zunächst durch Nachfrage bei der
Agentur für Arbeit um eine Klärung
der Angelegenheit zu bemühen. Die
Erinnerung der Beschwerdeführerin
blieb ebenso erfolglos wie die zuletzt
erhobene Anhörungsrüge.

Die 2. Kammer des Ersten Senats
des Bundesverfassungsgerichts nahm

die von der Beschwerdeführerin erho-
bene Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung an. Die Beschwerdefüh-
rerin hat nicht substantiiert dargelegt,
dass das Amtsgericht die Bedeutung
und Tragweite ihrer verfassungsmäßi-
gen Rechte dadurch verkannt hat, dass
es die Beratung durch die zuständige
Behörde im Anhörungsverfahren hier
für zumutbar gehalten hat. Art. 3 Abs.
1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 GG
gewährleistet auch im außergerichtli-
chen Bereich Rechtswahrnehmungs-
gleichheit in dem Sinne, dass ein un-
bemittelter Rechtsuchender einem sol-
chen Bemittelten gleichzustellen ist, der
bei seiner Inanspruchnahme von
Rechtsrat auch die hierdurch entste-
henden Kosten berücksichtigt und ver-
nünftig abwägt. Der Rechtsuchende
darf  dabei zunächst auf zumutbare
andere Möglichkeiten für eine fach-
kundige Hilfe bei der Rechtswahrneh-
mung verwiesen werden. Der Begriff
der Zumutbarkeit wird zwar von den
Fachgerichten überdehnt, wenn ein
Rechtsuchender für das Widerspruchs-
verfahren zur Beratung an dieselbe
Behörde verwiesen wird, gegen die er
sich mit dem Widerspruch richtet (vgl.
Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 11.05.2009 - 1 BvR 1517/

08). Das dem Widerspruchsverfahren
vorgelagerte Anhörungsverfahren ist
jedoch in Bezug auf die Zumutbarkeit
behördlicher Beratung grundsätzlich
nicht mit dem Widerspruchsverfahren
vergleichbar.

Von einer Gegnerschaft zwischen
Behörde und Rechtsuchendem kann
erst im Widerspruchsverfahren gespro-
chen werden. Anders als im Fall des
Widerspruchsverfahrens ist im Anhö-
rungsstadium eine belastende Ent-
scheidung der Behörde noch nicht
getroffen worden. Das Anhörungs-
schreiben enthält ein Angebot zur Kon-
taktaufnahme, bevor eine beeinträch-
tigende Regelung erfolgt. Außerdem
müsste auch ein bemittelter Rechtsu-
chender unabhängig vom Ausgang
des Verfahrens in jedem Fall die Kos-
ten der Anhörung selbst tragen. Denn
Aufwendungen für die Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts können im Er-
folgsfall zwar für das Widerspruchs-
verfahren (§ 63 Abs. 2 SGB X), nicht
aber für ein Anhörungsverfahren er-
stattet werden (vgl. BSG, Urteil vom
12.12.1990 - 9a/9 RVs 13/89).

BBBBBVVVVVerfGerfGerfGerfGerfG, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom, Beschluss vom
30.06.2009, 1 BvR 470/0930.06.2009, 1 BvR 470/0930.06.2009, 1 BvR 470/0930.06.2009, 1 BvR 470/0930.06.2009, 1 BvR 470/09
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MATERIALIEN

FAQ zu Kosten der Unterkunft (KdU)

Im Folgenden wird eine Art Quintes-
senz zum Thema Kosten der Unterkunft
und Heizung gezogen. Sie beruht auf
den in der Beratungspraxis am häufigs-
ten verzeichneten Fragen. Es besteht
daher weder ein Anspruch auf Vollstän-
digkeit, noch kann jeder denkbare Ein-
zelfall ausgelotet werden.

Gerade im Bereich der KdU/Hei-
zung gibt es noch viele ungeklärte
Fragen. Da die KdU im Rahmen der
Alg II-Bewilligung im Wesentlichen
kommunal finanziert werden, hat die
BA bisher darauf verzichtet, fachli-
che Hinweise zum § 22 SGB II zu
erstellen. Große Unterschiede gibt es
daher nicht nur bei den örtlich jeweils
als angemessen anerkannten Unter-
kunftskosten, sondern auch in der
Handhabung/Interpretation der Be-
stimmungen des § 22 SGB II ins-
gesamt. Die Antworten sollen daher
vor allem einen Sachstand darstel-
len, von dem anzunehmen ist, dass
er im weitesten Sinne als halbwegs
gesicherter bundesweiter Standard
gelten sollte. Berücksichtigt wurde
dabei u.a. erste Entscheidungen des
BSG und der Landessozialgerichte,
die Arbeitshilfe des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW und einzelne kommu-
nale Rundverfügungen.

Wie wird die AngemessenheitWie wird die AngemessenheitWie wird die AngemessenheitWie wird die AngemessenheitWie wird die Angemessenheit
einer Miete ermittelt?einer Miete ermittelt?einer Miete ermittelt?einer Miete ermittelt?einer Miete ermittelt?

Ob die Kosten einer Unterkunft
angemessen sind, soll in Form einer
„3-Schritt-Prüfung“ ermittelt werden.

In der ersten Stufe ist die abstrakte
Angemessenheit anhand der Ermitt-
lung eines Richtwertes festzustellen.
Dieser Richtwert dient der Orientie-
rung und wird ermittelt als Produkt
aus der abstrakt angemessenen Qua-
dratmeterzahl (z.B. 45 m² für 1-Per-
sonen-Haushalte) und dem abstrakt
angemessenen Quadratmeterpreis
(z.B. 7,70 EUR/m²). Nach der sog.
„Produkttheorie“ ist also eine Wohnung
im Zweifel nicht „zu groß“, sondern
höchstens „zu teuer“. Ein Leistungs-
empfänger kann somit zu Gunsten oder
zu Lasten des einen Kriteriums (z.B.
Wohnungsgröße) abweichen, wenn er

dies bei dem anderen Kriterium (z.B.
Mietpreis) ausgleicht.

Innerhalb dieser Logik werden
angemessene Wohnungsgrößen von
45 m² für 1-Personen-Haushalte zu-
züglich 15 m² für jede weitere, dem
Haushalt angehörende Person als
angemessen betrachtet.

Die Angemessenheit des Mietprei-
ses ist unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten konkret zu ermit-
teln. Dabei soll das untere Segment des
örtlichen Wohnungsmarktes (Wohnun-
gen mit einfachem Standard hinsicht-
lich ihrer Ausstattung, Lage und Bau-
substanz) zugrunde gelegt werden. Die
Tabellenwerte des Wohngeldgesetzes
stellen keinen geeigneten Maßstab dar
und können allenfalls als Richtwert be-
rücksichtigt werden, wenn alle ande-
ren Erkenntnisquellen erschöpft sind.
Das BSG geht davon aus, dass zur Be-
stimmung des Angemessenheitsricht-
wertes grundsätzlich alle erreichbaren
Erkenntnisquellen heranzuziehen und
diese auf ihre methodischen Schwä-
chen und ihre Aussagekraft zu unter-
suchen sind. Dazu gehören z.B. Befra-
gungen von Großvermietern und die
Auswertung von Wohnungsangeboten
in Zeitungen und dem Internet. In je-
dem Fall muss aber das gewählte Ver-
fahren zur Ermittlung der Angemessen-
heitsgrenzen transparent sein.

In der zweiten Stufe wird der ermit-
telte Richtwert mit den tatsächlichen
KdU verglichen. Liegen die Kosten über
dem Richtwert, ist zu prüfen, ob Beson-
derheiten des Einzelfalls ein Abweichen
vom Richtwert erlauben.

Beispiele hierfür sind

• Gesundheitliche Beeinträchtigungen,
• Pflegebedürftigkeit,
• Behinderungen, insbesondere

Gehbehinderungen
• besondere Wohngemeinschaften

(betreutes Wohnen, Pflegewohn-
gemeinschaften),

• lange Wohndauer bei älteren
Menschen (soweit nicht SGB XII
betroffen),

• nur kurzzeitige (absehbare) Hilfe-
bedürftigkeit,

• Menschen, die auf bestimmte sozi-
ale Bezüge und Kontakte in ihrem

Wohnumfeld angewiesen sind (z.B.
suchtkranke Menschen, Versor-
gung durch Nachbarschaftshilfe),

• Vermeidung von Wohnungslosigkeit,
• Umstände, die die Annahme recht-

fertigen, dass eine Eingliederung
in Arbeit vom Erhalt des Wohn-
raums abhängig ist,

• Familien mit Kindern (z.B. Kindern,
denen ein mit einem Umzug ver-
bundener Schulwechsel nicht zu-
mutbar ist).

Im letzten Schritt ist dann zu prü-
fen, ob auf dem lokalen Wohnungs-
markt eine als abstrakt angemessen
eingestufte Wohnung verfügbar ist.

Kann die ARGE einen UmzugKann die ARGE einen UmzugKann die ARGE einen UmzugKann die ARGE einen UmzugKann die ARGE einen Umzug
erzwingen?erzwingen?erzwingen?erzwingen?erzwingen?

Nein, grundsätzlich nicht. Sie kann
lediglich unter bestimmten Vorausset-
zungen die berücksichtigten KdU auf
den angemessenen Betrag begrenzen.
Wird wegen zu hoher KdU ein sog.
Kostensenkungsverfahren eingeleitet,
darf auch nicht zu einem Umzug, son-
dern nur zu einer Kostensenkung auf-
gefordert werden. Die Kostensenkung
ist im Einzelfall z.B. auch möglich durch
Verhandlungen mit dem Vermieter
oder Untervermietung.

Aber auch unangemessene Kosten
der Unterkunft (und auch der Hei-
zung!) sollen in der Regel bis zu 6
Monate übernommen werden. Hier-
bei handelt es sich aber um eine Re-
gel-Höchstfrist, von der im Einzelfall
Abweichungen nach oben und unten
möglich sind. Betroffenen soll damit
eine Zeitspanne zugestanden werden,
um die Senkung der Unterkunftskos-
ten, i.d.R. eine Neuanmietung, her-
beiführen zu können.



1212121212     SOZIAL INFO 3/2009

Muss die ARGE bei einer Auffor-Muss die ARGE bei einer Auffor-Muss die ARGE bei einer Auffor-Muss die ARGE bei einer Auffor-Muss die ARGE bei einer Auffor-
derung zum Umzug Wirtschaft-derung zum Umzug Wirtschaft-derung zum Umzug Wirtschaft-derung zum Umzug Wirtschaft-derung zum Umzug Wirtschaft-
lichkeitserwägungen vornehmen?lichkeitserwägungen vornehmen?lichkeitserwägungen vornehmen?lichkeitserwägungen vornehmen?lichkeitserwägungen vornehmen?

Ja, der Grundsicherungsträger muss
beachten, dass mit einem Umzug und
der neuen Wohnung vom Leistungsträ-
ger zu übernehmende Kosten entste-
hen können, die ins Verhältnis zu set-
zen sind zu den Leistungen, die ohne
einen Umzug zu erbringen wären. Zu
berücksichtigen ist dabei auch die vor-
aussichtliche Dauer des Leistungsbezugs,
z.B. durch eine Prognose zur Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt.

WWWWWann ist ein Umzug erforderlich?ann ist ein Umzug erforderlich?ann ist ein Umzug erforderlich?ann ist ein Umzug erforderlich?ann ist ein Umzug erforderlich?

Im Gesetz ist nicht eindeutig geregelt,
wann ein Umzug erforderlich bzw. not-
wendig ist. In jedem Fall erforderlich ist
ein Umzug natürlich dann, wenn der
Grundsicherungsträger den Umzug ver-
anlasst hat. Aber auch aus einem Eigen-
interesse heraus kann ein Umzug erfor-
derlich sein. Wesentliches Kriterium dürf-
te sein, ob für ihn ein plausibler nach-
vollziehbarer und verständlicher Grund
vorliegt, von dem sich auch ein Nichthil-
feempfänger leiten lassen würde, z.B.

• dringende persönliche Gründe,
(z.B. Trennung/Scheidung; Bedro-
hung durch Partner; persönliche
Pflege naher Angehöriger; Herstel-
lung der ehelichen Gemeinschaft

• Arbeitsaufnahme an anderem Ort
• unzureichende sanitäre Verhältnis-

se bei Versorgung eines Kleinkindes
• Anhäufung unterwertiger Wohn-

verhältnisse
• unmittelbar bevorstehende

Zwangsräumung
• gesundheitliche Gründe
• bauliche Mängel (z.B. Schimmel-

befall/Feuchtigkeit) nach erfolglo-
ser Inanspruchnahme zumutbarer
Beseitigungsmöglichkeiten

Dürfen HeizungskostenDürfen HeizungskostenDürfen HeizungskostenDürfen HeizungskostenDürfen Heizungskosten
pauschaliert werden?pauschaliert werden?pauschaliert werden?pauschaliert werden?pauschaliert werden?

Nein, grundsätzlich müssen die tat-
sächlichen Heizkosten übernommen
werden, sofern sie angemessen sind.
Für die vom Vermieter / Energiever-
sorger festgesetzten Vorauszahlungen
gilt zunächst die Vermutung der An-
gemessenheit, soweit nicht konkrete
Anhaltspunkte für ein unwirtschaftli-
ches und damit unangemessenes
Heizverhalten vorliegen.

WWWWWelche Kelche Kelche Kelche Kelche Kosten können bei einem Umzug übernommen werdenosten können bei einem Umzug übernommen werdenosten können bei einem Umzug übernommen werdenosten können bei einem Umzug übernommen werdenosten können bei einem Umzug übernommen werden
undundundundund     wer ist bei Umzug in eine andere Gemeinde zuständig?wer ist bei Umzug in eine andere Gemeinde zuständig?wer ist bei Umzug in eine andere Gemeinde zuständig?wer ist bei Umzug in eine andere Gemeinde zuständig?wer ist bei Umzug in eine andere Gemeinde zuständig?

Wenn der Umzug erforderlich ist und der Anmietung einer neuen Wohnung
zugestimmt wurde, können u.a. folgende notwendige Kosten übernommen werden:

MATERIALIEN

Kosten 
Zuständigkeit  
(bei Umzug in eine  
andere Gemeinde) 

Bemerkung 

Einzugsrenovierung Wegzugsgemeinde Wenn erforderlich, um 
Bewohnbarkeit herzustellen 

Auszugsrenovierung Wegzugsgemeinde Nur wenn mietvertraglich 
wirksam vereinbart 

Makler Wegzugsgemeinde i.d.R. nur im Einzelfall nach 
vorheriger Absprache 

Kaution Zuzugsgemeinde Meist über 
Bürgschaft/Kautionsgarantie 

Genossenschaftsanteile Wegzugsgemeinde Als Darlehen.  
Keine Tilgung aus laufen-
dem Leistungsanspruch. 

Direkte Umzugskosten 
(Fahrzeug, Kartons, 
Bewirtungskosten u.ä.) 

Wegzugsgemeinde  

Erstherrichtung der Wohnung Wegzugsgemeinde  
Doppelte Miete Zuzugsgemeinde Die Gemeinde, in der sich 

der Antragsteller bei 
Entstehung der doppelten 
Miete aufhält. 

 

In welchen Fällen kommt eineIn welchen Fällen kommt eineIn welchen Fällen kommt eineIn welchen Fällen kommt eineIn welchen Fällen kommt eine
WWWWWohnungserstausstattung in Beohnungserstausstattung in Beohnungserstausstattung in Beohnungserstausstattung in Beohnungserstausstattung in Be-----
tracht? Wtracht? Wtracht? Wtracht? Wtracht? Wer übernimmt die Reer übernimmt die Reer übernimmt die Reer übernimmt die Reer übernimmt die Re-----
novierungskosten?novierungskosten?novierungskosten?novierungskosten?novierungskosten?

Kleinere Schönheitsreparaturen/In-
standhaltungen, die mit wenig Aufwand
erledigt werden können, sind von der
Regelleistung erfasst und werden nicht
extra übernommen. Größere Schön-
heitsreparaturen (die klassische „Reno-
vierung“) sind jedoch - sofern mietver-
traglich geschuldet - als Kosten der Un-
terkunft von der ARGE gesondert zu
übernehmen.

Dürfen KDürfen KDürfen KDürfen KDürfen Kosten für Wosten für Wosten für Wosten für Wosten für Warmwasserarmwasserarmwasserarmwasserarmwasser-----
zubereitung abgezogen werden?zubereitung abgezogen werden?zubereitung abgezogen werden?zubereitung abgezogen werden?zubereitung abgezogen werden?

Grundsätzlich sind Leistungen für
Warmwasserbereitung (für Dusche/
Bad/Spüle)und Haushaltsstrom bereits
in der Regelleistung enthalten. Wird
das Warmwasser z.B. mit Haushalts-
strom („Durchlauferhitzer“) zuberei-
tet, müssen die Kosten aus der Regel-
leistung finanziert werden.

Wird hingegen das Warmwasser mit
der Heizung zubereitet (deren Kosten die
ARGE ja i.d.R. in der tatsächlichen Höhe
übernimmt), dürfen die Anteile, die in
der Regelleistung für Warmwasserzube-
reitung enthalten sind, von den Heizkos-
ten abgezogen werden.

Ab 01.07.2009 sind dafür bundes-
einheitlich folgende Beträge vorgesehen:

Regel- Prozent- Warmwasser-
leistung Anteil kostenanteil

359 EUR 100% 6,79 EUR
323 EUR 90% 6,11 EUR
287 EUR 80% 5,43 EUR
251 EUR 70% 4,75 EUR
215 EUR 60% 4,07 EUR

WWWWWerden gar keine KdU mehrerden gar keine KdU mehrerden gar keine KdU mehrerden gar keine KdU mehrerden gar keine KdU mehr
übernommen, wenn ich ohneübernommen, wenn ich ohneübernommen, wenn ich ohneübernommen, wenn ich ohneübernommen, wenn ich ohne
Zustimmung umziehe?Zustimmung umziehe?Zustimmung umziehe?Zustimmung umziehe?Zustimmung umziehe?

Ergeben sich durch einen nicht er-
forderlichen Umzug innerhalb der
Gemeinde höhere Unterkunftskosten,
werden nur die bisherigen KdU,
höchstens aber die angemessenen
KdU übernommen.

Bei Hilfeberechtigten unter 25 Jah-
ren ist allerdings die Zusicherung des
kommunalen Trägers für die Anmie-
tung einer neuen Wohnung grundsätz-
lich Anspruchsvoraussetzung für spä-
tere Unterkunfts- und Heizkosten. Die
Zusicherung soll erfolgen, wenn

• der Betroffene kann aus schwer-
wiegenden sozialen Gründen nicht
auf die Wohnung der Eltern oder
eines Elternteils verwiesen werden
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kann (z.B. schwere Störung der
Eltern-Kind-Beziehung)

• der Bezug der Unterkunft ist zur
Eingliederung in den Arbeitsmarkt
erforderlich ist (z.B. Aufnahme ei-
ner Arbeit oder Ausbildung)

• ein sonstiger, ähnlich schwerwiegen-
der Grund vorliegt (z.B. Schwanger-
schaft der U25)

WWWWWerden Rückzahlungen underden Rückzahlungen underden Rückzahlungen underden Rückzahlungen underden Rückzahlungen und
Guthaben angerechnet?Guthaben angerechnet?Guthaben angerechnet?Guthaben angerechnet?Guthaben angerechnet?

Ja, Rückzahlungen und Guthaben,
die den Kosten für Unterkunft und Hei-
zung zuzuordnen sind, mindern die
nach dem Monat der Rückzahlung
oder der Gutschrift entstehenden Auf-
wendungen.

Rückzahlungen und Guthaben, die
auf Haushaltsenergie (Strom) entfallen,
werden hingegen nicht angerechnet.

Gibt es Besonderheiten für Eigen-Gibt es Besonderheiten für Eigen-Gibt es Besonderheiten für Eigen-Gibt es Besonderheiten für Eigen-Gibt es Besonderheiten für Eigen-
tumswohnungen/Eigenheime?tumswohnungen/Eigenheime?tumswohnungen/Eigenheime?tumswohnungen/Eigenheime?tumswohnungen/Eigenheime?

Nach der Rechtsprechung des BSG
gilt die Privilegierung einer angemes-
senen selbstbewohnten Wohnung oder
eines Eigenheimes nur bezüglich der
Bewertung als Vermögen. Ansonsten
darf keine Privilegierung von Eigen-
tümern gegenüber Mietern erfolgen.

Bei Wohnungseigentümern werden
Unterhaltungskosten (z.B. Grundsteu-
er, Abwassergebühren, Wohngebäu-
deversicherung, Bewirtschaftungskos-
ten, Erhaltungsaufwand) und die Zin-
sen der Finanzierungskosten (z.B. für
Hypothekendarlehen) übernommen.

Ausnahmsweise können auch Til-
gungsleistungen übernommen werden,
wenn bei einer relativ geringen Belas-
tung durch Darlehenszinsen und einer
vergleichsweise hohen Tilgungslast das
selbst genutzte Wohneigentum bereits
weitgehend finanziert ist und es deshalb
nicht um den Aufbau, sondern um den
Erhalt bereits bestehender Vermögens-
werte geht. Es muss sich in diesem Fall
aber um angemessenes Wohneigentum
handeln und die Tilgungsleistungen
müssen zur Erhaltung des Wohneigen-
tums unausweichlich sein. Maximal
übernahmefähig sind die Tilgungsleis-
tungen nur in Höhe der Differenz zwi-
schen den Kosten einer angemessenen
Mietwohnung und der Summe der sons-
tigen Kosten des Wohneigentums.

Die Heizkosten sollen nur bis der
Höhe übernommen, wie sie bei der
Beheizung einer der Wohnfläche nach
angemessenen Mietwohnung anfallen
würden. Da die Quadratmeterzahl zwi-
schen dem nach § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 4
SGB II vermögensrechtlich geschützten
Eigenheim und einer nach § 22 Abs. 1
SGB II angemessenen Unterkunft
auseinander fallen können, können Fi-
nanzierungslücken entstehen, über die
im Einzelfall zu entscheiden ist.

Können MietschuldenKönnen MietschuldenKönnen MietschuldenKönnen MietschuldenKönnen Mietschulden
übernommen werden?übernommen werden?übernommen werden?übernommen werden?übernommen werden?

Ja, Schulden können als Darlehen
übernommen werden, um Wohnungs-
losigkeit zu vermeiden (z.B. bei Miet-
schulden) oder zur Behebung einer
vergleichbaren Notlage (z.B. faktische
Unbewohnbarkeit wegen Strom-/Hei-
zungssperre).

Die Schuldenübernahme muss aber
auch „gerechtfertigt“ sein. Z.B. muss
es sich um erhaltenswerten („kosten-
angemessenen“) Wohnraum handeln
und vorhandene Selbsthilfemöglichkei-
ten (z. B. Verhandlungen mit den Stadt-
werken) wurden zuvor ausgeschöpft.

WWWWWann kommen Zuschüsse fürann kommen Zuschüsse fürann kommen Zuschüsse fürann kommen Zuschüsse fürann kommen Zuschüsse für
eine Weine Weine Weine Weine Wohnungserstausstattung inohnungserstausstattung inohnungserstausstattung inohnungserstausstattung inohnungserstausstattung in
Betracht?Betracht?Betracht?Betracht?Betracht?

Die sog. Wohnungserstausstattung
gehört systematisch nicht zu den Kosten
der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB
II), sondern zum Bereich der abweichen-
den Erbringung von Leistungen gem.
§ 23 SGB II. Zu einer Erstausstattung
zählen alle Einrichtungsgegenstände,
die für eine geordnete Haushaltsfüh-
rung und für ein menschenwürdiges
Wohnen erforderlich sind. Dabei be-
schränkt sich der Begriff der „Erstaus-
stattung“ nicht auf eine Vollausstattung
der Wohnung, sondern umfasst auch die
Teilausstattung (einzelne Gegenstände)
der Wohnung. Zur Erstausstattung ge-
hören vor allem Möbel und Haushalts-
geräte die erstmalig angeschafft wer-
den müssen. Kosten für Ersatzbeschaf-
fungen (defekter Fernseher, Waschma-
schine o.ä.) müssen hingegen aus der
Regelleistung finanziert werden.

Ein Anspruch auf Erstausstattung
kommt z.B. in Betracht nach einem
Wohnungsbrand, bei der Erstanmie-

tung nach einer Haft oder Obdachlo-
sigkeit, aber auch wenn nach einem
Auszug aus einer gemeinsamen Woh-
nung nach der Trennung von einem
Ehepartner eine Wohnung erstange-
mietet wird.

Ein Senat des BSG hat entschieden,
dass der erstmaligen Ausstattung einer
Wohnung  wertungsmäßig diejenigen
Fälle einer Ersatzbeschaffung gleich-
zustellen sind, bei denen vorhandene
Ausstattungsgegenstände allein durch
einen vom Grundsicherungsträger ver-
anlassten Umzug in eine angemesse-
ne Wohnung unbrauchbar werden.
Der Grundsicherungsträger hat hinge-
gen nicht schon dann für Ausstattungs-
gegenstände aufzukommen, wenn die-
se zwar weiterhin funktionsfähig sind,
ihrem Besitzer jedoch nicht mehr ge-
fallen, sie nicht mehr optimal zur neu-
en Wohnung passen oder wenn die
Gegenstände ohnehin - auch ohne den
Umzug - wegen Unbrauchbarkeit
durch andere Gegenstände hätten er-
setzt werden müssen. Ein durch den
Grundsicherungsträger veranlasster
Umzug kann - mit anderen Worten -
nicht dazu genutzt werden, sich auf Kos-
ten des Grundsicherungsträgers neu
einzurichten. Vielmehr ist die Leistungs-
pflicht des Grundsicherungsträgers in-
soweit auf eng begrenzte Ausnahmen
beschränkt.
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Änderung der Alg II-Verordnung
Ziemlich unerwartet hat der Bun-

desminister für Arbeit und Soziales am
23.07.2009 die „Zweite Verordnung
zur Änderung der Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung“ erlassen.

Durch die Verordnung wird § 6 der
Alg II-V geändert. Die Möglichkeit,
auch vom Einkommen Minderjähri-
ger den Freibetrag von 30 EUR für
private Versicherungen abzusetzen,
besteht nun nur noch, wenn der oder
die Minderjährige eine entsprechen-
de Versicherung abgeschlossen hat.

Bisher bestand die Absetzmöglichkeit
beim Einkommen minderjähriger Hil-
febedürftiger, soweit sie nicht Mitglied
der Bedarfsgemeinschaft waren und un-
abhängig davon, ob ein Versicherungs-
vertrag überhaupt abgeschlossen war.

Man darf davon ausgehen, dass die
Änderung eine Reaktion auf die Recht-
sprechung des BSG ist. Denn erst im
Mai 2009 hatte das BSG entschieden
(Urteil vom 13.05.2009, B 14 AS 14/
08 R; vgl. SOZIAL INFOSOZIAL INFOSOZIAL INFOSOZIAL INFOSOZIAL INFO 2/2009, S.
4), dass das „überschießende“ Kinder-
geld als Einkommen der Eltern nur in-
soweit anzurechnen ist, als es nach
vorherigem Abzug der 30-EUR-Pau-
schale für jedes Kind nicht zur Bedarfs-

deckung des Kindes benötigt wird. Die-
se Entscheidung wird nun zu Lasten der
Betroffen unterlaufen, indem den min-
derjährigen Kindern qua Verordnung
die 30-EUR-Pauschale entzogen wird.

Dass dies ausnahmsweise dann doch
nicht der Fall ist, wenn „der oder die
Minderjährige eine entsprechende Ver-
sicherung abgeschlossen hat“, dürfte
reine Formsache sein. Denn in der Pra-

Verbesserungen beim Zuschuss für Schulmaterialien
Die bereits im letzten SOZIALSOZIALSOZIALSOZIALSOZIAL

INFOINFOINFOINFOINFO 2/2009 (S. 10) dargestellten -
damals noch beabsichtigten - Ände-
rungen bei den Anspruchsvorausset-
zungen für einen Zuschuss für Schul-
materialien sind zwischenzeitlich ver-
abschiedet worden. Nachdem der
Bundesrat dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung zugestimmt hat, ist
rechtzeitig zum 31.07.2009 die Kor-
rektur der Voraussetzungen für die
Gewährung von zusätzlichen Leistun-
gen für die Schule in Kraft getreten
(Art. 16 (Änderung des Familienleis-
tungsgesetz) des „Gesetz zur verbes-
serten steuerlichen Berücksichtigung
von Vorsorgeaufwendungen (Bürger-
entlastungsgesetz Krankenversiche-
rung) (Drucksache BR 567/09)).

Ebenfalls geändert wurde das Kin-
dergeldgesetz (Art. 13 des Bürger-
entlastungsgesetz Krankenversiche-

rung), so dass nun auch Eltern, die
Kinderzuschlag statt Alg II erhalten, die
zusätzlichen Leistungen für den Schul-
besuch ihrer Kinder (analog zu § 24a
SGB II) erhalten.

§ 24a SGB II (Zusätzliche Leistun-
gen für die Schule) hat durch die Ge-
setzesänderung ab 01.08.2009 fol-
genden Wortlaut:

„Schülerinnen und Schüler, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und die eine allgemein- oder
berufsbildende Schule besuchen, er-
halten eine zusätzliche Leistung für die
Schule in Höhe von 100 EUR, wenn
sie oder mindestens ein im Haushalt
lebender Elternteil am 1. August des
jeweiligen Jahres Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts nach diesem Buch haben. Schü-
lerinnen und Schüler, die nicht im Haus-

halt ihrer Eltern oder eines Elternteils
leben, erhalten unter den Vorausset-
zungen des § 22 Abs. 2a die Leistung,
wenn sie am 1. August des jeweiligen
Jahres Anspruch auf Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch haben. Die Leistung wird nicht
erbracht, wenn ein Anspruch der Schü-
lerin oder des Schülers auf Ausbil-
dungsvergütung besteht. Der zustän-
dige Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende kann im begründeten
Einzelfall einen Nachweis über eine
zweckentsprechende Verwendung der
Leistung verlangen.“

Die Auszahlung erfolgt für Alg II-
Beziehende im August eines Jahres,
ohne dass es eines besonderen An-
trags bedarf. Im Fall des Bezugs von
Kinderzuschlag erfolgt die Auszahlung
über die Familienkassen zusammen
mit dem Kinderzuschlag.

SGB II

Beitragslücken für privat Versicherte
Insbesondere für nach dem SGB II oder SGB XII hilfebedürftige Selbständige

besteht seit 2009 die Gefahr, dass die Zuschüsse durch den Träger der Grund-
sicherung den von der privaten Krankenversicherung geforderten KV-Betrag nicht
decken und somit Beitragslücken entstehen (zu den Einzelheiten vgl. SOZIALSOZIALSOZIALSOZIALSOZIAL
INFOINFOINFOINFOINFO 99, S. 17). Dieses Problem ist in der Politik durchaus bekannt. Bereits im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hatte der Bundesrat auf die Gefahr auf-
merksam gemacht und die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zu
diesem Punkt darauf hingewiesen, dass derzeit geprüft werde, wie dem beste-
henden Problem abgeholfen werden könne (vgl. BT-Drucks. 16/12677 S. 17,
23). Seitdem hat sich aber nichts Neues ergeben und in dieser Legislaturperiode
wird keine gesetzliche Korrektur mehr stattfinden.

Da nicht absehbar ist, ob und welche Lösung noch gefunden werden wird,
bleibt Betroffenen nur die individuelle Auseinandersetzung. Für den Leistungs-
empfänger nach dem SGB XII gibt es positive Entscheidungen des LSG Baden-
Württemberg (Beschlüsse vom 30.06.2009, L 2 SO 2529/09 Er-B und 08.07.2009,
L 7 SO 2453/09 ER-B). Für Alg II Bezieher kommt evtl. ein „Nulldarlehen“ in
Betracht (Bewilligung als Darlehen über § 23 Abs. 1 SGB II mit gleichzeitigem
Erlass der Forderung gem. § 44 SGB II). Weitere Einzelheiten finden sich in
einem Artikel bei „Tacheles“ (http://snipurl.com/qthbx).(http://snipurl.com/qthbx).(http://snipurl.com/qthbx).(http://snipurl.com/qthbx).(http://snipurl.com/qthbx).

xis werden die Fälle, in denen Min-
derjährige, d.h. nur beschränkt ge-
schäftsfähige Personen, eigene Versi-
cherungen abschließen, die absolute
Ausnahme sein.

Die fachlichen Hinweise zu § 11
SGB II werden entsprechend geändert.
Die Verordnung selbst ist im BGBl vom
31.07.09 veröffentlicht worden und
zum 01.08.2009 in Kraft getreten.
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Warmwasseranteile bundeseinheitlich festgelegt

Das BMAS hat mit Schreiben vom 18.05.2009 die in den Regelleistun-
gen vorgesehenen Warmwasseranteile bundeseinheitlich festgelegt
(Warmwasseranteil = 1,89% des Eckregelsatzes). Sie entsprechen den
im SOZIAL INFO 1/2009 (S. 15) genannten Werten (zwischen 4,07 EUR
und 6,79 EUR) und wurden zwischenzeitlich auch in die „fachlichen Hin-
weise“ zu § 20 SGB II (http://snipurl.com/n52oa) eingearbeitet:

RegelleistungRegelleistungRegelleistungRegelleistungRegelleistung ProzentualerProzentualerProzentualerProzentualerProzentualer WWWWWarmwasserkosten-armwasserkosten-armwasserkosten-armwasserkosten-armwasserkosten-
AnteilAnteilAnteilAnteilAnteil anteilanteilanteilanteilanteil

359 EUR 100% 6,79 EUR
323 EUR 90% 6,11 EUR
287 EUR 80% 5,43 EUR
251 EUR 70% 4,75 EUR
215 EUR 60% 4,07 EUR

Man darf davon ausgehen, dass diese Beträge nun auch bundesweit
berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz bestehen Zweifel an der rechts-
konformen Herleitung der Beträge durch das BMAS sowie an der richti-
gen Anwendung der Rundungsregel. Der Tacheles-Verein kommt z.B.
zu dem Ergebnis, dass Beträge zwichen3,88 EUR und 6,47 EUR recht-
mäßig wären (vgl. hierzu http://snipurl.com/o1vdo).

Was Sozialrichter sich wünschen . . .
Richterinnen und Richtern der So-

zialgerichtsbarkeit der Länder Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt haben am
20.05.2009 Änderungsvorschläge
für die Bereiche des SGB II und des
SGB V (Gesetzliche Krankenversi-
cherung) veröffentlicht („Empfehlun-
gen aus der Praxis zur Entlastung
der Sozialgerichtsbarkeit“). Die Vor-
schläge stammen aus einer Ende
2008 gebildeten Arbeitsgruppe, die
vor dem Hintergrund der außerge-
wöhnlich hohe Zahl sozialgerichtli-
cher Eil- und Hauptsacheverfahren,
die von „Praktikern“ auch auf Qua-
litätsmängel des einschlägigen gel-
tenden materiellen Rechts zurückge-
führt wird, gebildet wurde.

Im Bereich des SGB II schlägt die
Arbeitsgruppe u.a. folgende Korrek-
turen vor, die mit konkreten Formu-
lierungsvorschlägen für eine Geset-
zesänderung verbunden wurden:

• Erlass ministerieller Verordnun-
gen zur Angemessenheit der Un-
terkunftskosten, Heizkosten und

zur Berechnung der Unterkunfts-
kosten.

• Klarstellung, in welchen Fällen eine
Übernahme von Miet- und Energie-
schulden ausscheidet (z.B. „Miss-
brauchsfälle“ und unangemessen
hohe Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung).

• Definition der Begriffe Umzugs- und
Wohnungsbeschaffungskosten

• Aufnahme der Regelung des § 22
Abs. 7 SGB II (Zuschuss für ungedeck-
te KdU)in die entsprechenden Leis-
tungsgesetze (BAföG und SGB III).

• Verschiedene Änderungen im Be-
reich der Sanktionen; als wesentli-
ches Problem wird der außeror-
dentlich große Umfang des § 31
SGB II und das damit einhergehen-
de hohen Maß an Unübersichtlich-
keit und Unverständlichkeit gesehen

• Die Berechnung der Individualan-
sprüche, insbesondere bei Aufhe-
bungs- und Erstattungsforderungen,
entbehrt jeglicher Verhältnismäßig-
keit zwischen Aufwand und Nutzen.
Die Verteilungsregelung hinsichtlich

des verfügbaren Einkommens soll-
te dahingehend abgeändert wer-
den, dass das jeweilige Einkommen
zunächst nur bei demjenigen ange-
rechnet wird, der das Einkommen
erzielt. Nur das Einkommen, das
den persönlichen Bedarf übersteigt,
stünde dann für eine Verteilung zur
Verfügung.

• Bei der Frage zu berücksichtigen-
den Vermögens wird legislativer
Handlungsbedarf insbesondere hin-
sichtlich der Bestimmung der An-
gemessenheit der Größe eines
selbstgenutzten Hausgrundstücks
gesehen.

Als „Weitergehende Überlegungen“
wurden Erwägungen aufgenommen,
die sich mit grundlegenden, struktu-
rellen Umgestaltungen des SGB II be-
fassen. Dabei wurde aber von kon-
kreten Änderungsvorschlägen abge-
sehen.

Das 49seitige Dokument findet sich
im Internet u.a. hier:

http://snipurl.com/pn4rjhttp://snipurl.com/pn4rjhttp://snipurl.com/pn4rjhttp://snipurl.com/pn4rjhttp://snipurl.com/pn4rj

SGB II
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Erste Entscheidung
gegen „Sippenhaft“

Der Bremer Erwerbslosenverband
weist auf einen (bisher noch nicht ver-
öffentlichten Beschluss) des LSG Nie-
dersachsen-Bremen (Beschluss vom
08.07.2009, L 6 AS 335/09 B ER).
Im entschiedenen Fall ging es um eine
alleinerziehende Mutter von 2 Kindern
mit Anspruch auf Leistungen nach
dem SGB II. Nach einer wiederholten
Sanktion nach § 31 Abs. 5 Satz 2 SGB
II waren die ALG II-Leistungen für den
21-jährigen Sohn (Regelleistung und
Mietanteil) für 3 Monate ganz gestri-
chen worden und der Grundsiche-
rungsträger zahlte nur die Mietanteile
für die Mutter und das zweite, noch
minderjährige Kind. Das Sozialgericht
Bremen hielt dieses Verfahren für
rechtmäßig. Nachdem es aufgrund
der Sanktion zu Mietrückständen ge-
kommen war, drohte der Vermieter
mit Kündigung.

Die Mutter argumentierte, dass sie
„keinen Zugang“ mehr zu ihrem
Sohn finde. Er belüge sie über an-
gebliche Ausbildungsplätze, Prakti-
ka und Termine. Sie habe alles ver-
sucht, um noch Einfluss auf ihren
Sohn zu nehmen. Selbst organisier-
te Therapiemaßnahmen hätten sich
bisher als erfolglos erwiesen. Die
Richter sahen dies als glaubhaft an.
Trotz Unterschreitung des Beschwer-
dewertes von 750 EUR, ließ das LSG
die Beschwerde gegen den Beschluss
des SG Bremen zu: die Rechtssache
habe grundsätzliche Bedeutung und
die Klärung der Rechtsfrage liege im
allgemeinen Interesse. Da die Mut-
ter keine Möglichkeit gehabt habe,
auf das Verhalten ihres Sohnes Ein-
fluss zu nehmen, dürfe die Familie
nicht durch die Sanktion des Sohnes
mitbestraft werden, so die Celler
RichterInnen, die der Argumentati-
on des SG Aurich (Beschluss S 25
AS 298/08 ER vom 06.06.2008)
in einem ähnlichen Fall folgten.

Die Familie habe Anspruch auf die
Zahlung der gesamten Miete. Ein
Festhalten an dem Prinzip der Auf-
teilung der Miete nach Kopfzahl,
auch bei der vorliegenden Fallgestal-
tung, liefe auf eine Sippenhaftung
hinaus, die dem Sozialrecht fremd ist.

SGB II

Rückforderungen gegen Minderjährige
Der Petitionsausschuss hat eine Pe-

tition abgelehnt, mit der eine Geset-
zesänderung angestrebt wurde, um
zu verhindern, dass gegenüber min-
derjährigen Kindern Erstattungsforde-
rungen geltend gemacht werden. Hin-
tergrund waren in der Praxis vorkom-
mende Fälle, bei denen von der
ARGE Rückforderungsansprüche we-
gen eines Fehlverhaltens der Eltern
oder eines Elternteils geltend gemacht
werden, die sich auch an die minder-
jährigen Kinder richten. Adressat der
Bescheide sind zwar zunächst die El-
tern der Kinder. Es droht aber bei Ein-
tritt der Volljährigkeit die Überschul-
dung des Kindes.

In einem Schreiben an den Petiti-
onsausschuss hat aber das BMAS ei-
nen möglichen Lösungsansatz aufge-
zeigt: „Soweit der Erstattungsanspruch
nach § 50 SGB X sich gegen eine
minderjährige Person richtet und ein
Elternteil der Verursacher ist, kann das
Kind im Rahmen der Vollstreckung die
Einrede der Haftungsbeschränkung
erheben (§ 1629a Abs.1 Satz 1 BGB,
durch das Minderjährigenhaftungsbe-
schränkungsgesetz zum 1. Januar in
das Familienrecht aufgenommen).
Durch diese Regelung ist die Haftung
von Minderjährigen für Verbindlich-
keiten, die die Eltern im Rahmen ih-
rer gesetzlichen Vertretungsmacht, §
1629 BGB, für diese durch Rechts-
geschäft oder sonstige Handlung

(bspw. dem Verschweigen von Ein-
kommenszuflüssen) begründet haben,
auf das Vermögen beschränkt, wel-
ches der Minderjährige im Zeitpunkt
seiner Volljährigkeit besitzt. Der Ge-
setzgeber hatte mit dieser Regelung
den Schutz Minderjähriger vor Belas-
tungen im Auge, die diesen ohne ei-
genes Zutun, sondern nur durch El-
ternverhalten entstehen (BT-Dr 13/
5624, 13). In der Folge ergibt sich
dann durch die Einrede der Haftungs-
beschränkung ein Leistungsverweige-
rungsrecht für das dann volljährige
Kind gegenüber den Gläubiger. Der
Erstattungsanspruch bestünde zwar
weiterhin, müsste dann jedoch nicht
erfüllt werden. Die Bundesregierung
geht davon aus, dass die Grundsiche-
rungsstellen gem. § 14 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB I) entspre-
chend beraten.“

Für die Praxis darf davon ausge-
gangen werden, dass bisher die
Grundsicherungsstellen in der Regel
eben (noch) nicht in diese Richtung
beraten haben. Außerdem ist die Haf-
tung eines Minderjährigen für Ver-
bindlichkeiten, die während der Min-
derjährigkeit begründet wurden, auf
sein bei Eintritt der Volljährigkeit vor-
handenes Vermögen beschränkt. Kin-
der, die bei Eintritt der Volljährigkeit
bereits über angespartes Vermögen
verfügen, sind daher gar nicht oder
nur teilweise geschützt.
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Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung

SGB II

Krankenkassen, die mit den aus dem
Gesundheitsfonds zugewiesenen Bei-
trägen ihren Finanzbedarf nicht decken
können, erheben einen Zusatzbeitrag
von ihren Mitgliedern. Die Betriebs-
krankenkasse GBK in Köln hat als ers-
te Krankenkasse von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, Zusatzbeiträge zu
erheben. Rückwirkend ab 1.7.2009
müssen deren Versicherte 8 EUR pro
Monat extra zahlen. Es ist zu befürch-
ten, dass in den nächsten Monaten auch
andere Krankenkassen nicht ohne Zu-
satzbeiträge auskommen.

Den Zusatzbeitrag hat das zahlungs-
verpflichtete Mitglied grundsätzlich
selbst zu tragen. Betroffene haben
aber die Möglichkeit von einem Son-
derkündigungsrecht Gebrauch zu
machen („Ausübung des Wahlrechts
gem. § 175 SGB V und die Kranken-
kasse zu wechseln). Die Krankenkas-
se, die den Zusatzbeitrag erhebt, muss
auf das Sonderkündigungsrecht aus-
drücklich hinweisen.

Für Alg II-Bezieher vertritt die BA die
Ansicht, dass Betroffene i.d.R. von der

Möglichkeit des Krankenkassenwechsels
Gebrauch machen sollen und kein
Rechtsanspruch auf Übernahme der
Kosten besteht. Die Bundesagentur kann
allerdings auch den Zusatzbeitrag zur
gesetzlichen Krankenversicherung nach
§ 242 SGB V für Bezieher von Arbeits-
losengeld II oder Sozialgeld als Zuschuss
übernehmen (§ 26 SGB II), für die der
Wechsel der Krankenkasse eine beson-
dere Härte bedeuten würde.

Die aktuelle Weisungslage (fachli-
che Hinweise zu § 26 SGB II) sieht
vor, dass ein Krankenkassenwechsel
insbesondere dann eine besondere
Härte sein kann, wenn

die Krankenkasse spezielle Behand-
lungsformen oder besondere Ver-
sorgungsformen anbietet, die für den
Versicherten aufgrund seines Ge-
sundheitszustandes bedeutsam sind,

der Versicherte sich durch seine
Mitgliedschaft Anwartschaften auf
Prämienzahlungen erwirbt, die er
durch einen Wechsel verlieren
würde,

der Versicherte sich aufgrund frü-
herer Beitragszahlungen Anspruch
auf besondere Leistungen erwor-
ben hat (z.B. Wahltarife für einen
Krankengeldanspruch),
der Leistungsbezug absehbar kurz-
zeitig ist.

Das Vorliegen einer besonderen
Härte ist durch die Leistungsbeziehen-
den darzulegen.

Trotz des Vorliegens einer beson-
deren Härte ist Ermessen hinsichtlich
der Übernahme des Zusatzbeitrags
auszuüben. Ein Anspruch auf Über-
nahme des Zusatzbeitrags besteht
nicht. Der Grundsicherungsträger hat
vielmehr im Einzelfall unter pflichtge-
mäßer Ausübung des ihm insoweit ein-
geräumten Ermessens (§ 39 SGB I)
zu entscheiden. Dabei wird u. a. auch
zu berücksichtigen sein, ob der Leis-
tungsbeziehende weiteres Einkommen
hat, aus dem ihm die Zahlung zuzu-
muten ist. Im Rahmen der Einkom-
mensbereinigung kann dann der Zu-
satzbeitrag für die Krankenversiche-
rung abgesetzt werden.

Verhältnis von Alg II und Wohngeld
Das Verhältnis von Alg II und Wohn-

geld ist alles andere als trivial. Zwar
gibt es den Grundsatz, dass Empfän-
ger und Empfängerinnen von Alg II
und Sozialgeld vom Wohngeld ausge-
schlossen sind, wenn bei deren Be-
rechnung Kosten der Unterkunft be-
rücksichtigt worden sind (was i.d.R. der
Fall ist). Von diesem Grundsatz gibt
es aber eine Reihe von Ausnahmen.
Hinzu kommt, dass durch das seit
01.01.2009 erhöhte Wohngeld ver-
mehrt Bedarfsgemeinschaften oder
einzelne Mitglieder aus Bedarfsge-
meinschaften mit bisherigem ALG-II-
/Sozialgeld-Bezug in den vorrangigen
Wohngeldbezug wechseln können,
weil sie nach § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
oder Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 WoGG im
Falle der Vermeidung oder Beseiti-
gung der Hilfebedürftigkeit durch
Wohngeld nicht mehr vom Wohngeld
ausgeschlossen sind. Insbesondere bei
Familien mit Kindern wird von den
Grundsicherungsträgern verstärkt ge-

prüft, ob die Kinder mit eigenem Ein-
kommen wie Unterhaltsgeld, Kinder-
zuschlag, Kindergeld und dem erhöh-
ten Wohngeld ihre Hilfebedürftigkeit
vermeiden oder beseitigen können.

Einzelheiten zu dieser Thematik fin-
den sich in den Fachlichen Hinweisen
zu § 12 a SGB II. Dort findet sich auch
ein Hinweis, dass das Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung in einem Erlass vom 28. Mai
2009 - SW 36 - 4153.1/2 Hinweise
zum Verhältnis des Wohngeldes zum
Alg II gegeben hat. Dieser bisher nur
im Intranet der BA veröffentlichte und
mit dem BMAS abgestimmte Erlass
steht nun auch hier zur Verfügung:

http://snipurl.com/raclmhttp://snipurl.com/raclmhttp://snipurl.com/raclmhttp://snipurl.com/raclmhttp://snipurl.com/raclm
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SGB III

Neuregelung zur Anwartschaftszeit beim Arbeitslosengeld
für überwiegend kurz befristet Beschäftigte

In Zusammenhang mit dem 3.
SGB-IV-Änderungsgesetz, mit dem
u.a. gesetzlich garantiert wird, dass
die Renten in Deutschland auch bei
sinkenden Erwerbseinkommen nicht
gekürzt werden, wurde auch im Be-
reich des SGB III eine wichtige Neu-
regelung zur Anwartschaftszeit beim
Arbeitslosengeld verabschiedet.

Zielgruppe der Neuregelung sind
Arbeitnehmer/-innen, die überwie-
gend nur auf kurze Zeit befristet be-
schäftigt sind und deshalb die An-
wartschaftszeit für einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld von mindestens
12 Monaten nicht erfüllen können.
In der Gesetzesbegründung als Ziel-
gruppe hervorgehoben wurden
insbesondere die Künstlerinnen und
Künstler. Für sie wird die Möglich-
keit geschaffen, bereits durch eine
Anwartschaft von 6 Monaten (statt
12 Monate) Zugang zum Arbeitslo-
sengeld zu erhalten.

Im Einzelnen ist Voraussetzung,
dass

1. sich in der Rahmenfrist (§ 124 SGB
III) zurückgelegte Beschäftigungs-
tage überwiegend aus versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungen
ergeben, die auf nicht mehr als 6
Wochen im Voraus durch Arbeits-
vertrag zeit- oder zweckbefristet
sind und

2. das in den letzten 12 Monaten vor
der Beschäftigungslosigkeit erzielte
Arbeitsentgelt die zum Zeitpunkt
der Anspruchsentstehung maß-
gebliche Bezugsgröße nach § 18
Abs. 1 SGB IV nicht übersteigt.

Der überwiegende Teil der Beschäf-
tigungstage muss also aus befristeten
Beschäftigungen von nicht mehr als 6
Wochen stammen. Dieses Merkmal ist
z.B. erfüllt, wenn ein Arbeitnehmer,
der 180 Beschäftigungstage innerhalb
der Rahmenfrist von 2 Jahren zurück-
gelegt hat, von denen mindestens 91
Tage aus Beschäftigungen stammen,
die auf bis zu 6 Wochen befristet wa-
ren. Die weiteren Beschäftigungstage
können aus längeren Beschäftigungs-
verhältnissen stammen.

Das zweite erforderliche Merkmal,
um von der Neuregelung zu profitie-
ren, ist erfüllt, wenn das Jahresarbeits-
entgelt die Bezugsgröße in der Sozial-
versicherung nicht übersteigt, die 2009
bei 30.240 EUR (Brutto West) bzw.
25.620 EUR (Brutto Ost) liegt.

Sind die beschriebenen Vorausset-
zungen erfüllt, beträgt die Anspruchs-
dauer unabhängig vom Lebensalter

nach Versicherungspflichtverhältnis-
sen mit einer Dauer von insgesamt
mindestens . . .
Monaten . . . Monate

6 3
8 4
10 5

Zur Ermittlung der Anspruchsdau-
er werden nur die Versicherungszei-
ten in der zweijährigen Rahmenfrist
des § 124 SGB III berücksichtigt!

Die Vorschriften zur Bemessung der
Höhe des Arbeitslosengeldes wurden
ebenfalls für die neugeschaffe Anwart-
schaft angepasst. Der einjährige Bemes-
sungsrahmen wird hier nämlich nur dann
auf 2 Jahre erweitert, wenn der Bemes-
sungszeitraum weniger als 90 Tage mit
Anspruch auf Arbeitslosengeld enthält. So
sollen auch Fälle, bei denen eine fiktive
Einstufung erforderlich ist, möglichst ge-
ring gehalten werden.

Der Zugang zum Gründungszu-
schuss nach den §§ 57ff. SGB III bleibt
Arbeitslosen, deren Anspruchsdauer
allein auf der Neuregelung zur Anwart-
schaftszeit für überwiegend kurz befris-
tet Beschäftigte beruht, ausgeschlossen.
Damit soll verhindert werden, dass mit
einem relativ kurzen Alg-Anspruch die
Möglichkeit eines bis zu 15monatigem
Gründungszuschuss besteht.

Die Neuregelung ist am 01.08.2009
in Kraft getreten.

Widerspruch und Klage lohnen sich

Aus der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion
Die Linke (BT-Drucksache 16/13577)
wird erneut deutlich, dass sich Wider-
spruch und Klage lohnen. Konkret ging
es u.a. um die Frage, wie Widersprü-
che und Klagen gegen Sperrzeitbe-
scheide ausgegangen sind.

Nach der Darstellung der Bundes-
regierung waren im Jahr 2008
43,8% der Widersprüche in dem Sin-
ne erfolgreich, als ihnen entweder

ganz oder teilweise stattgegeben wur-
de oder sie wurden „auf andere Wei-
se“ erledigt.

Noch erfolgreicher waren Klagen
gegen Sperrzeitbescheide. In 49,9%
der im Jahr 2008 entschiedenen
Fälle waren die Klagen erfolgreich,
das heisst, den Klagen wurde durch
Urteil ganz oder teilweise stattgege-
ben oder sie wurden durch Nach-
geben der Ämter ganz oder teilweise
zugunsten der Betroffenen korrigiert.
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Gesetz zur Anerkennung
ausländischer Qualifikationen

Das BMA hat ein Eckpunktepapier mit
Vorschlägen für ein geplantes Gesetz zur
Anerkennung ausländischer Qualifikati-
onen erarbeitet. Hintergrund ist die Er-
kenntnis, dass sich im Laufe der Zeit ein
schwer zu durchschauender Wildwuchs
im Anerkennungsverfahren entwickelt
hat. Hunderte von Anerkennungsstellen,
wie z.B. verschiedene Landesministeri-
en, IHK und Handwerkskammern, sind
in Deutschland mit der Bewertung von
ausländischen Abschlüssen befasst und
zahlreiche Rechtsgrundlagen auf der
Bundes- und Länderebene sowie der Eu-
ropäischen Gemeinschaft regeln Aner-
kennungsverfahren. Außer für Spätaus-
siedler gibt es dabei noch nicht einmal
einen Rechtsanspruch auf Durchführung
eines Anerkennungsverfahrens.

Mit einem Anerkennungsgesetz sollte
ein Rechtsanspruch auf ein Anerken-
nungsverfahren geschaffen werden.
Bestandteil dieses Verfahrens soll dabei
eine Bewertung der ausländischen Zer-
tifikate, die individuelle Kompetenzfest-
stellung sowie die formale Anerken-
nung sein, verbunden mit der Möglich-
keit von ergänzenden Anpassungsqua-
lifizierungen bei Teilanerkennung. Be-
gleitet werden soll dieser Prozess durch
eine individuelle Beratung und Coa-
ching des Antragstellers.

Das Eckpunktepapier steht hier zur
Verfügung:

http://snipurl.com/md2xkhttp://snipurl.com/md2xkhttp://snipurl.com/md2xkhttp://snipurl.com/md2xkhttp://snipurl.com/md2xk

Sozialbericht 2009

Mit dem Sozialbericht dokumen-
tiert die Bundesregierung Umfang
und Bedeutung der sozialstaatlichen
Leistungen und die in diesem Kon-
text ergriffenen Reformen in der je-
weiligen Legislaturperiode. Er besteht
aus zwei Teilen: Teil A gibt einen
umfassenden Überblick über Maß-
nahmen und Vorhaben der Gesell-
schafts- und Sozialpolitik. Teil B wid-
met sich dem Sozialbudget, mit dem
die Bundesregierung in regelmäßi-
gen Abständen über Umfang, Struk-
tur und Entwicklung der Einnahmen
und Ausgaben der einzelnen Zweige

Bundesgesetzblatt online erweitert

SONSTIGE RECHTSBEREICHE / AKTUELLES

Pfändungsschutzkonto
„P-Konto“ ab
Juli 2010

Das Gesetz zur Reform des Konto-
pfändungsschutzes, mit dem ein sog.
Pfändungsschutzkonto („P-Konto“) ein-
geführt wird, ist am 10.07.2009 im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht wor-
den und tritt im Wesentlichen am
01.07.2010 in Kraft (vgl. SOZIALSOZIALSOZIALSOZIALSOZIAL
INFOINFOINFOINFOINFO 2/2009, S. 16).

Das „P-Konto“ gewährt seinen In-
habern (auch Selbständigen) einen
Freibetrag von 985,15 EUR, der
nicht gepfändet werden kann.

der sozialen Sicherung in der Bundes-
republik Deutschland informiert. Dabei
wird die ansonsten übliche jährliche
tabellarische Berichterstattung des
Sozialbudgets durch eine ausführliche
Beschreibung der einzelnen Siche-
rungssysteme ersetzt und durch eine
Vorausschau auf die künftige mittel-
fristige Entwicklung der Sozialleistun-
gen ergänzt.

Der Sozialbericht 2009 umfasst
352 Seiten und steht im Internet zur
Verfügung unter

http://snipurl.com/nez4ohttp://snipurl.com/nez4ohttp://snipurl.com/nez4ohttp://snipurl.com/nez4ohttp://snipurl.com/nez4o

Seit dem 22.04.2009 ersetzt der
kostenlose sog. „Bürgerzugang“ die
bisherige „Nur-Lese-Version“ des Bun-
desgesetzblatt online. Über den neu-
en Bürgerzugang haben interessierte
Bürgerinnen und Bürger nun Zugriff
auf den kompletten, tagesaktuellen
Bestand des Bundesgesetzblattes - be-
ginnend mit Ausgabe Nr. 1 aus dem
Jahr 1949.

Leider handelt es aber weiterhin um
PDF-Dokumente, die zwar lokal gespei-
chert werden können, aber nicht druck-
bar sind. Auch können keine Textpassa-
gen kopiert werden. Diese Möglichkei-
ten bleiben Nutzern der kostenpflichti-
gen „Abonnentenversion“ vorbehalten.

Der Link zum Bürgerzugang ist

http://snipurl.com/oqvjchttp://snipurl.com/oqvjchttp://snipurl.com/oqvjchttp://snipurl.com/oqvjchttp://snipurl.com/oqvjc
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Redaktionsstab Rechtssprache soll für verständlichere Gesetze sorgen

Zum 1. April 2009 hat im Bundes-
ministerium der Justiz der Redaktions-
stab Rechtssprache seine Arbeit auf-
genommen. Kein Aprilscherz!
Schachtelsätzen*1 und Wortungetü-
men soll damit der Kampf angesagt
werden (z. B. Grundstücksverkehrs-
genehmigungszuständigkeitsüber-
tragungsverordnung - GrundVZÜV
oder der „morbiditätsorientierte Ri-
sikostrukturausgleich“ (auch: „Mor-
bi-RSA“, hinter dem sich ein wesent-
liches Element der Gesundheitsre-
form verbirgt).

In unnachahmlichem Juristen-Kau-
derwelsch klingt die Regelung des
gesetzlichen Sonderurlaubs im BGB
nach § 616 wie folgt: „Der zur Dienst-
leistung Verpflichtete wird des An-
spruchs auf die Vergütung nicht
dadurch verlustig, dass er für eine
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit
durch einen in seiner Person liegen-
den Grund ohne sein Verschulden an
der Dienstleistung verhindert wird.“

Die Bürokratie spricht von Post-
wertzeichen, Fahrtrichtungsanzeiger
oder Spontanvegetation und meint
damit Briefmarken, Blinker oder
Unkraut. „Lichtzeichenanlagen“ re-
geln den Verkehr, Kinder werden
noch immer „beschult“ und mein
Freund „das raumübergreifende
Großgrün“ ist immer noch der Baum.

Zukünftig werden Sprachwissen-
schaftler die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aller Bundesministerien bei
der Formulierung von Rechtsvorschrif-
ten fachkundig beraten. Das Justizmi-
nisterium stellte zwei Sprachwissen-
schaftlerinnen bzw. Sprachwissen-
schaftler ein. Sie werden von einer
mindestens sechsköpfigen externen
Sprachberatungsgruppe der Gesell-
schaft für deutsche Sprache unterstützt.
Dieser neue „Redaktionsstab Rechts-
sprache“ soll von allen Bundesminis-
terien möglichst frühzeitig einbezogen
werden, wenn Gesetze entworfen wer-
den. Spätestens im Rahmen der Prü-
fung der Rechtssystematik und der
rechtsförmlichen Einheitlichkeit durch
das Bundesministerium der Justiz wird
der Redaktionsstab bei allen wichtigen
Gesetzgebungsvorhaben auf die Ver-
ständlichkeit achten.

Der Redaktionsstab Rechtssprache
soll die Gesetzestexte analysieren
und Vorschläge unterbreiten, wie sie
verständlicher gefasst werden kön-
nen. Die zuständigen Fachleute müs-
sen sich dann mit den Juristen und
den Sprachberatern gemeinsam auf
eine treffende Formulierung verstän-
digen, die sowohl fachlich und ju-
ristisch einwandfrei als auch sprach-
lich richtig und verständlich ist.

Eine wesentliche Erkenntnis ihrer
Arbeit ist, dass Sprachberatung ein-
setzen muss, solange ein Gesetzent-
wurf noch veränderbar ist - das heißt
möglichst frühzeitig und nicht erst kurz
vor Einbringung in den Bundestag.

Ebenso wünschenswert ist in diesem
Zusammenhang die grundsätzliche
Überarbeitung der Arbeitslosengeld II-
Antragsunterlagen und -Bescheide sowie
vieler mit miss- bis unverständlichen,
unfreundlichen und sachlich ungerecht-
fertigten, von der BA vorgegebenen Text-

*1 Schachtelsatz = Hypotaxe
„Eine Hypotaxe ist ein Konglomerat aus einem mehrfach erweiterten

Hauptsatz und zwecks Präzisierung der Aussageabsicht weiteren verschie-
denen Nebensätzen oder Wortgruppen, die ihrerseits immer wieder Teil-
aussagen zu Aspekten der Gesamtaussage beitragen, so dass in der Sum-
me aller dieser Nebensätze oder Wortgruppen der Hauptsatz, und zwar
nur mit ihrer Hilfe, die ganze Fülle dessen, was ein komplexes Gedan-
kengebäude ist, am präzisesten ausdrückt, wobei der Schreiber des Sat-
zes den Punkt als Satzzeichen nur ein einziges Mal benötigt, und zwar am
Ende, doch ist dies schon eine Nebenbemerkung, der sich der Schreiber
nur bedient, um zu verdeutlichen, was, sprachlich gesehen, eine Hypota-
xe ist, wobei man beachten sollte, dass der hypotaktische Satzbau über-
schaubar bleiben muss, denn was wäre die Wirkung des präsentierten
Gedankenganges, wenn der Adressat dieser Hypotaxe dieselbe nicht ver-
stünde, so dass der Schreiber nur hoffen kann, er habe deutlich gemacht,
was denn hypotaktisch alles in einem einzigen Satz über die Hypotaxe,
das war ja der Ausgangspunkt, auszudrücken möglich ist.“

bausteinen gespickten ARGE-Schreiben,
die, obwohl mit einer möglicherweise un-
beabsichtigten Wirkung höchster Verär-
gerung und Verunsicherung der als „Kun-
den“ bezeichneten Leistungsbeziehen-
den verbunden,  dennoch der Illusion an-
hängen, durch den Ausschluss aller denk-
baren Risiken ein solches Maß an Rechts-
sicherheit zu erlangen, dass die Klage-
flut an den Sozialgerichten eingedämmt
wird, wovon derzeit aber noch keine An-
zeichen erkennbar sind.

(Entschuldigung, dieser hypotakti-
sche *1, leserunfreundliche Appell rich-
tet sich natürlich an eine andere Adres-
se, dient aber u. a. dem Beweis, dass
auch unsere kleine SOZIAL INFO-Re-
daktion durchaus in der Lage ist, Ein-
faches kompliziert auszudrücken ...)

Immerhin:
Im Justizministerium wurde ein

sicherlich langwieriger Weg beschritten.
Wir wünschen dabei gutes Gelingen
und sind auf die Ergebnisse gespannt!

AKTUELLES
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IAB-Kurzbericht 16/2009:
Besserung für Ältere am Arbeitsmarkt: Nicht alles ist Konjunktur
(von Andrea Arlt, Martin Dietz und Ulrich Walwei)

“Ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind nach wie vor un-
zureichend in den Arbeitsmarkt inte-
griert. Mit Blick auf den demographi-
schen Wandel und den absehbaren
Fachkräftemangel bilden sie jedoch
eine der wesentlichen Personalreser-
ven für die Zukunft. Dabei stimmt zu-
versichtlich, dass sich ihre Lage am
Arbeitsmarkt vor Beginn der Wirt-
schaftskrise verbessert hat. Ist dies
allein dem zurückliegenden wirt-
schaftlichen Aufschwung geschuldet?
Oder spielen auch die - durch Ren-
ten- und Arbeitsmarktreformen ver-
änderten - Rahmenbedingungen eine
Rolle?

In diesem Kurzbericht wird die Ar-
beitsmarktsituation der Älteren näher
betrachtet und nach Interpretations-
mustern für die relativ günstige Ent-
wicklung in den letzten Jahren ge-
sucht. Zunächst werden wichtige De-
terminanten für die Beschäftigungs-

entwicklung identifiziert, dann Ar-
beitsmarktindikatoren für verschiede-
ne Altersgruppen analysiert, die An-
haltspunkte zur Rolle der institutionel-
len Rahmenbedingungen liefern.

So hat sich die Erwerbstätigenquo-
te der 55- bis 64-Jährigen in Deutsch-
land im Zeitraum von 1998 bis 2008
merklich erhöht. Sie übertrifft nun mit
53,8 Prozent das im Jahr 2000 in Lis-
sabon vereinbarte EU-Ziel von 50 Pro-
zent für 2010. Zudem liegt sie über
dem aktuellen Durchschnittswert der
damaligen 15 Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Union. Günstig entwickelt
hat sich in Deutschland vor allem die
Beschäftigungsquote der 55- bis 59-
Jährigen. Große Probleme bestehen
aber noch bei der Beschäftigung der
über 60-Jährigen und der gering qua-
lifizierten Älteren.

Download unter:

http://snipurl.com/o7jljhttp://snipurl.com/o7jljhttp://snipurl.com/o7jljhttp://snipurl.com/o7jljhttp://snipurl.com/o7jlj

ANALYSEN

Bundesagentur für Arbeit:
Selbständigkeit im SGB II

Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
unterstützt Existenzgründungen mit Be-
ratung und unterschiedlichen finanzi-
ellen Hilfen. Auch im Bereich der Ar-
beitsuchenden in der Grundsicherung
wurden seit Jahresbeginn rund
12.000 Arbeitslosengeld II - Beziehen-
de durch die Jobcenter in die Selb-
ständigkeit begleitet; im Jahr 2008
waren es rund 25.000. Hoch ist vor
allem der Anteil der Männer zwischen
30 und 50 Jahren.

Finanzielle Unterstützung vonFinanzielle Unterstützung vonFinanzielle Unterstützung vonFinanzielle Unterstützung vonFinanzielle Unterstützung von
Exstenzgründern in der Grund-Exstenzgründern in der Grund-Exstenzgründern in der Grund-Exstenzgründern in der Grund-Exstenzgründern in der Grund-
sicherungsicherungsicherungsicherungsicherung

Mit dem sogenannten Einstiegsgeld
können ALG II-Beziehende finanziell
unterstützt werden. Das Einstiegsgeld
wird für längstens 24 Monate gewährt
und kann 50 bis maximal 100 Prozent
der Regelleistung betragen. Neu ist,
dass im SGB II zusätzliche Zuschüsse
oder Darlehen zur Eingliederung von

Selbständigen gewährt werden können.
Diese können für die Beschaffung von
Sachgütern gezahlt werden. Die Zu-
schüsse betragen maximal 5.000 EUR.
Ein Darlehen kann den Höchstbetrag für
Zuschüsse übersteigen. Unter Umstän-
den können Zuschüsse und Darlehen
kombiniert werden. Sachmittel können
zum Beispiel sein: Betriebs- und Ge-
schäftsausstattungen (PC und Software,
Telefonanlage, Kopierer, Mobiliar o.ä.),
Marketing und Vertrieb unterstützende
Investitionen (Erstellung Homepage,
Werbemittel...), Fahrzeuge, Maschinen,
Werkzeuge usw.

ErfolgeErfolgeErfolgeErfolgeErfolge

Dass die Existenzgründungen von
Hartz IV-Beziehenden durchaus er-
folgreich sind, zeigt ein Blick in die Sta-
tistik. Fast 90 Prozent der geförder-
ten Selbständigen sind sechs Monate
nach der Förderung weiterhin auf dem
Arbeitsmarkt. Nur jeder Zehnte kehrt

nach einem halben Jahr in die Ar-
beitslosigkeit zurück.

TTTTTrendrendrendrendrend

Es gibt jedoch auch Entwicklungen,
die aufmerken lassen. Ende 2008 gab
es 114.000 Selbständige in der
Grundsicherung, zwei Jahre zuvor
waren es 56.000. Damit hat sich die
Zahl der sogenannten „aufstockenden
Selbständigen“ fast verdoppelt und der
Trend setzt sich weiter fort. Dies zeigt,
dass immer mehr Selbständige mit
ihrem Einkommen nicht das Existenz-
minimum absichern können. Über die
Hälfte der selbständig tätigen Hilfebe-
dürftigen haben monatlich weniger als
400 EUR Einkommen.

Den aktuellen Bericht zur Selbstän-
digkeit im SGB II gibt es im Internet
unter

http://snipurl.com/rwnbu

IAB-Kurzbericht 19/2009:
Erwerbsfähige
Hilfebedürftige im SGB II -
Aktivierung ist auch in der
Krise sinnvoll
(von Stefan Bender, Susanne Koch,
Alexander Mosthaf und Ulrich Walwei)

Arbeitslosengeld-II-Beziehende sind
für einen neuen Arbeitsplatz zu Zu-
geständnissen bereit, nicht jedoch in
jeder Hinsicht. Mehr als zwei Drittel
würden einen langen Arbeitsweg, un-
güenstige Arbeitszeiten, eine Arbeit
unter ihrem Qualifikationsniveau oder
belastende Arbeitsbedingungen in
Kauf nehmen.

Weniger kompromissbereit zeigen
sie sich beim Thema Umzug: Rund zwei
Drittel der Befragten können sich nicht
vorstellen, für einen neuen Arbeitsplatz
den Wohnort zu wechseln. Die Lohn-
vorstellungen der Arbeitslosengeld II -
Beziehenden liegen durchschnittlich bei
6,29 EUR netto pro Stunde.

Download unter:

http://snipurl.com/rwnp7http://snipurl.com/rwnp7http://snipurl.com/rwnp7http://snipurl.com/rwnp7http://snipurl.com/rwnp7
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Horst Marburger / Dirk Dahm
Nichteheliche Lebensgemeinschaften - Eingetragene Partnerschaften

Wann besteht eine nichteheliche
Lebensgemeinschaft oder eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft im
Sinne des Sozialrechts? Welche Rech-
te bestehen gegen die Träger von
Sozialleistungen?

Der kleine Fachratgeber gibt dazu
einen komprimierten Überblick und
erläutert die wesentlichen Rechte und
Pflichten im Hinblick auf die verschie-
denen Zweige der Sozialversiche-
rung wie Kranken-, Pflege-, Unfall-
und Rentenversicherung, aber auch
hinsichtlich der Sozialhilfe und
Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Hilfreich zum Einstieg in die Thematik.

Walhalla Fachverlag
Preis: 9,95 EUR
ISBN-Nr.: 978-3-8029-38290

Horst Marburger
Der aktuelle Hartz IV - Ratgeber

Die handliche Rechtshilfe aus dem
Walhalla-Verlag gibt einen komprimier-
ten Überblick über die Grundsicherung
für Arbeitsuchende mit ihren Rechten
und Ansprüchen. Der Autor erläutert
die aktuellen Leistungssätze des SGB II
und legt ein besonderes Augenmerk
auf die weniger beachteten Leistungs-
ansprüche aus der Kranken-, Pflege-,
Renten- und Unfallversicherung. Viele
Beispiele, Empfehlungen und Tipps rei-
chern den Ratgeber an. Das handliche
Büchlein ist damit ein praktischer und
erschwinglicher Fachratgeber und ideal
geeignet für Hilfebedürftige und ihre
Berater/-innen in Institutionen und Ein-
richtungen.

Walhalla Fachverlag
1. Auflage
Preis: 9,95 EUR
ISBN: 978-3-8029-7394-9

Das gesamte Sozialgesetzbuch
SGB I bis SGB XII

Es wirkt im Zeitalter des Internet
eher anachronistisch, eine derart
umfassende SGB-Sammlung ergänzt
durch BAföG, RVO, BVG, BKGG und
WoGG in einer 1542 Seiten umfas-
senden Papierform zu publizieren,
zumal die Gesetzesgrundlagen fort-
währenden Veränderungsprozessen
unterliegen.

Aber: Zum schnellen Nachschla-
gen, wenn gerade kein PC zur Hand
ist oder ein PC den Beratungsprozess
stören würde, bietet der „Kleine Schin-
ken“ einen enormen Vorteil.

Daher stellt er eine durchaus emp-
fehlenswerte Ergänzung zu Online-
Materialien dar und ist darüber hin-
aus auch noch erschwinglich. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, als Abon-
nent halbjährlich die neue Ausgabe
automatisch zugestellt zu bekommen
und Zugang zum kostenlosen Interne-
tangebot zu erhalten. Besonderer Ser-
vice: E-Mail-Benachrichtigung bei Än-
derungen im SGB.

Walhalla Fachverlag
8. Auflage
Preis: 19,90 EUR
ISBN: 978-3-8029-7422-9

ConSozial - 10.-12.11.2009

Vom 10. bis 12. November 2009 finden im Messezentrum Nürnberg
der 78. Deutscher Fürsorgetag und die 11. ConSozial ConSozial ConSozial ConSozial ConSozial als gemeinsamer
Kongress mit Fachmesse statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto

 „Märkte für Menschen: verantworten - gestalten - selbst bestimmen“

Mehr als 50 Symposien, Vorträgen und Workshops greifen aktuelle The-
men aus Sozialpolitik, Sozialmanagement und Sozialer Arbeit auf. Eine ers-
te Programmübersicht finden Sie unter

wwwwwwwwwwwwwww.fuersorgetag.fuersorgetag.fuersorgetag.fuersorgetag.fuersorgetag-----consozial.deconsozial.deconsozial.deconsozial.deconsozial.de.....

www.startercenter.nrw.de

Bei den STARTERCENTERN NRW
erhalten Existenzgründer/-innen und
junge Unternehmen/-innen Informa-
tionen, Beratung und Hilfe bei den
Gründungsformalitäten.

G.I.B.-Themen-Special:
Gründung aus der
Arbeitslosigkeit

Zu den Themen „Existenzgründung
aus der Arbeitslosigkeit“ und „Existenz-
gründung von Frauen“ hat die G.I.B.
ein Special zusammengestellt. Darin
geht es um Information und Beratung,
Hilfen zum Lebensunterhalt, Betrieb-
liche Finanzierung, Soziale Absiche-
rung, Buchführung und Steuern,
Gründungsformalitäten, Gründungs-
formen, Weitere Arbeitshilfen, Grün-
dungen durch Frauen

http://snipurl.com/rwpdphttp://snipurl.com/rwpdphttp://snipurl.com/rwpdphttp://snipurl.com/rwpdphttp://snipurl.com/rwpdp
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25 Jahre ArbeitslosenZentrum Düsseldorf -
eine Einrichtung der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

Eigentlich kein Grund zum Feiern -
denn die Zahl der Arbeitslosen hat sich
von 1984 bis heute nicht wesentlich ver-
ändert. Mit Höhen und Tiefen liegt sie
auch heute bei über 40.000 registrier-
ten Arbeitslosen im Agenturbezirk Düs-
seldorf. Die Probleme der oft langzeit-
arbeitslosen Ratsuchenden sind vielfäl-
tiger denn je und Lösungen nur begrenzt
möglich. Der Beratungsandrang nimmt
stetig zu, da die für viele zuständige
Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach wie vor kompliziert zu handhaben
und schwer zu verstehen ist.

Ein Grund zum Feiern - denn wir
haben es 25 Jahre geschafft, unsere
Beratungseinrichtung zwar mit einer
relativ bescheidenen Personaldecke,
dafür aber mit hoher Qualität und
Personalkontinuität zu halten und das
Beratungsangebot weiterzuentwickeln.

Dazu hat die Stadt Düsseldorf seit
1984 kontinuierlich beigetragen und
übernimmt dankenswerterweise seit
2009 zu 100 % die Finanzierung der
Beratungsstelle.

22. Juni 200922. Juni 200922. Juni 200922. Juni 200922. Juni 2009:::::
Pressekonferenz undPressekonferenz undPressekonferenz undPressekonferenz undPressekonferenz und
JubiläumsempfangJubiläumsempfangJubiläumsempfangJubiläumsempfangJubiläumsempfang

In einer Pressekonferenz stellten der
Düsseldorfer Sozialdezernent Burkhard
Hintzsche, die langjährige Geschäfts-
führerin der ZWD Claudia Diederich
und die Einrichtungsleiterin Petra Jun-
gen die Bedeutung und Funktion der
Beratungsstelle für Düsseldorf heraus.

Am Jubiläumsempfang nahmen
rd.70 Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik und Verwaltung, von Wohlfahrts-
verbänden, Beschäftigungsgesellschaf-
ten und Beratungseinrichtungen teil.
Die Geschäftsführerin Claudia Diede-
rich begrüßte die Gäste und der Vor-
sitzende des Ausschuss für Gesundheit
und Soziales gratulierte in seinem
Grußwort zum 25jährigen Bestehen.
Bereits im Jahr 1984 hatte der dama-
lige Sozialausschuss einstimmig die
Gründung des ArbeitslosenZentrums
Düsseldorf beschlossen und nun Ende
2008 den Wegfall der Landesförde-
rung ebenfalls einstimmig kompensiert.

Besonders positive Resonanz erhielt
das Kabarett Tumbrinck & Stani als
„Parkbankduo“ aus Münster/Pader-
born, das seinen Teil zur inhaltlichen
Nachdenklichkeit, aber auch zur Er-
heiterung des Fachpublikums beitrug.

Die hintersinnigen Dialoge und das
pointierte Spiel der beiden Kabaret-
tisten zu den gesellschaftlichen The-
men Arbeitslosigkeit und Armut möch-
ten wir an dieser Stelle auch unseren
Leserinnen und Lesern nicht vorent-
halten - Näheres unter:

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.parkbankduo.de/.parkbankduo.de/.parkbankduo.de/.parkbankduo.de/.parkbankduo.de/
PPPPParkbankduo/arkbankduo/arkbankduo/arkbankduo/arkbankduo/

parkbankduo.htmlparkbankduo.htmlparkbankduo.htmlparkbankduo.htmlparkbankduo.html

Wir bedanken uns bei all unseren
Unterstützern und Kooperationspart-
nern, die uns während der letzten 25
Jahre engagierter Beratungsarbeit den
Rücken gestärkt haben und freuen uns
auf die weiteren Jahre.

Denn eins ist sicher:Denn eins ist sicher:Denn eins ist sicher:Denn eins ist sicher:Denn eins ist sicher:
Arbeitslose brauchen auch in Zu-

kunft unsere Unterstützung.

IN EIGENER SACHE
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Sie sind auf dem neuesten Stand
mit den Büchern des Fachhochschulverlages

*) alle Preise zzgl. Portokosten

Bestellungen: Fachhochschulverlag, Kleiststr. 10, Gebäude 1, 60318 Frankfurt
Tel.: (0 69) 15 33-28 20, Fax: (0 69) 15 33-28 40, E-Mail: bestellung@fhverlag.de

Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.)
Durchblick für Arbeitslose
100 Schaubilder zum SGB III

14. Auflage, Stand 2.3.2009

Buchausgabe
100 Schaubilder
ISBN 978-3-940087-37-9
10,– €*)

Foliensatz
100 Overheadfolien
ISBN 978-3-940087-24-9
97,– €*)

Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.)
Ausblick für Arbeitslose
100 Schaubilder zum SGB II

8. Auflage, Stand 1.7.2009

Buchausgabe
100 Schaubilder
ISBN 978-3-940087-39-3
10,– €*)

Foliensatz
100 Overheadfolien
ISBN 978-3-940087-40-9
97,– €*)

Alfons Hollederer (Hrsg.)
Gesundheit von 
Arbeitslosen fördern!
Ein Handbuch für Wissenschaft 
und Praxis

2009, Hardcover, 2-farbig, 
477 Seiten
ISBN 978-3-940087-19-5
28,– €*)

Dieter Henkel, Uwe Zemlin (Hrsg.)
Arbeitslosigkeit und Sucht
Ein Handbuch für Wissenschaft 
und Praxis

2008, 575 Seiten
ISBN 978-3-940087-44-7
25,– €*)

Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.)
SGB II · SGB III · Alg II-VO  
Die aktuelle Textausgabe

2. Auflage, Stand 2.3.2009

208 Seiten
ISBN 978-3-940087-34-8
12,– €*)

Staffelpreise (nur bei 
Direktbestellung beim Verlag):
ab 3 Expl. 10,– €*)/Expl.
ab 10 Expl. 8,– €*)/Expl

Ulrich Stascheit (Hrsg.)
Gesetze für Sozialberufe
Die Gesetzessammlung für 
Studium und Praxis

17. Auflage, Stand: 1.6.2009

2.310 Seiten 
ISBN 978-3-940087-45-4
26,– €*)
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